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TEIL I PROSPEKT 

Dieser Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen 
Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und der letzte 
Jahres- bzw. Halbjahresbericht (falls nach dem letzten Jahresbe-
richt veröffentlicht) sind Grundlage für alle Zeichnungen von Antei-
len des Anlagefonds.  

Gültigkeit haben nur Informationen, die im Prospekt, in den we-
sentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger oder im 
Fondsvertrag enthalten sind. 

1 Informationen über den Umbrella-Fonds bzw. 
die Teilvermögen 

1.1 Allgemeine Angaben zum Umbrella-Fonds bzw. zu den 
Teilvermögen 

Der FORTUNA Multi INDEX ist ein vertraglicher Umbrella-Fonds 
schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditionelle An-
lagen" gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen 
vom 23. Juni 2006, welcher in die folgenden Teilvermögen unter-
teilt ist: 
- FORTUNA Multi INDEX 10 
- FORTUNA Multi INDEX 20 
- FORTUNA Multi INDEX 30 
- FORTUNA Multi INDEX 40 

Der Fondsvertrag wurde von der Fortuna Investment AG als 
Fondsleitung aufgestellt und mit Zustimmung der BSI AG als De-
potbank der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) unter-
breitet und von dieser erstmals am 30. März 2010 genehmigt. 

Die Teilvermögen basieren auf einem Kollektivanlagevertrag 
(Fondsvertrag), in dem sich die Fondsleitung verpflichtet, den An-
leger nach Massgabe der von ihm erworbenen Anteile am ent-
sprechenden Teilvermögen zu beteiligen und dieses gemäss den 
Bestimmungen von Gesetz und Fondsvertrag selbständig und im 
eigenen Namen zu verwalten. Die Depotbank nimmt nach Mass-
gabe der ihr durch Gesetz und Fondsvertrag übertragenen Aufga-
ben am Fondsvertrag teil. 

Der Anleger ist nur am Vermögen und am Ertrag desjenigen Teil-
vermögens berechtigt, an dem er beteiligt ist. Für die auf ein ein-
zelnes Teilvermögen entfallenden Verbindlichkeiten haftet nur das 
betreffende Teilvermögen. 

Gemäss Fondsvertrag steht der Fondsleitung das Recht zu, mit 
Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbe-
hörde für jedes Teilvermögen jederzeit verschiedene Anteilsklas-
sen zu schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen. 

Die Teilvermögen FORTUNA Multi INDEX 10, FORTUNA Multi 
INDEX 20, FORTUNA Multi INDEX 30 und FORTUNA Multi 
INDEX 40 sind nicht in Anteilsklassen unterteilt. 

1.2 Anlageziel und Anlagepolitik, Anlagebeschränkungen so-
wie Derivateinsatz der Teilvermögen 

Das Anlageziel aller Teilvermögen besteht hauptsächlich in der 
Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender 
Risikostreuung. 

a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, 
mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in An-
teile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Index-
fonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF). 

b) Die Fondsleitung darf, nach Abzug der flüssigen Mittel, bis zu 
49% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen direkt inve-
stieren in: 

ba) Forderungspapiere und Forderungsrechte (Obligationen, 
Optionsanleihen, Wandelschuldverschreibungen) von 
schweizerischen und ausländischen Schuldnern. 

bb) Beteiligungspapiere und Beteiligungsrechte (Aktien, Ge-
nussscheine, Partizipationsscheine, Genossenschaftsan-
teile und ähnlichen) von schweizerischen und ausländi-
schen Unternehmen. 

bc) Geldmarktinstrumente von schweizerischen und ausländi-
schen Emittenten. 

bd) Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu 
zwölf Monaten bei Banken, die ihren Sitz in der Schweiz 
oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union haben 
oder in einem anderen Staat, wenn die Bank dort einer 
Aufsicht untersteht, die derjenigen in der Schweiz gleich-
wertig ist. 

c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten 
Anlagen gemäss Bst. a) und ba), bb) und bc). 

 

d) Dabei hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebe-
schränkungen, die sich auf das Gesamtvermögen beziehen, 
zwingend einzuhalten: 

 Anlagen, die auf Schweizer Franken 
lauten1  

FORTUNA Multi 
INDEX 10 

min. 60% 

max. 100% 

FORTUNA Multi 
INDEX 20 

min. 50% 

max. 100% 

FORTUNA Multi 
INDEX 30 

min. 45% 

max. 100% 

FORTUNA Multi 
INDEX 40 

min. 40% 

max. 100% 

e) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlage-
beschränkungen, die sich auf das Gesamtvermögen bezie-
hen, zwingend einzuhalten: 

 Beteiligungspa-
piere und Beteili-
gungsrechte1  

Forderungspapie-
re und Forde-
rungsrechte1  

FORTUNA Multi 
INDEX 10 

min. 0% 

max. 30% 

min. 70% 

max. 100% 

FORTUNA Multi 
INDEX 20 

min. 0% 

max. 40% 

min. 60% 

max. 100% 

FORTUNA Multi 
INDEX 30 

min. 0% 

max. 50% 

min. 50% 

max. 100% 

FORTUNA Multi 
INDEX 40 

min. 0% 

max. 60% 

min. 40% 

max. 100% 

f) Innerhalb der Beteiligungspapiere und Beteiligungsrechte 
bzw. innerhalb der Forderungspapiere und Forderungsrechte 
gemäss vorstehendem Bst. e) hat die Fondsleitung zusätz-
lich die nachstehenden Anlagebeschränkungen zwingend 
einzuhalten: 

 Beteiligungspa-
piere und Beteili-
gungsrechte an 
schweizerischen 
Unternehmen1 

Forderungspapie-
re und Forde-
rungsrechte, die 
auf Schweizer 
Franken lauten1 

FORTUNA Multi 
INDEX 10 

min. 33% 

max. 100% 

min. 70% 

max. 100% 

FORTUNA Multi 
INDEX 20 

min. 33% 

max. 100% 

min. 60% 

max. 100% 

FORTUNA Multi 
INDEX 30 

min. 33% 

max. 100% 

min. 50% 

max. 100% 

FORTUNA Multi 
INDEX 40 

min. 33% 

max. 100% 

min. 40% 

max. 100% 

Es bestehen keine weitere Ausnahmeregelungen, welche es der 
Fondsleitung ermöglichen Beteiligungsrechte zu erwerben, die 
insgesamt mehr als 10% der Stimmrechte ausmachen oder die 
es ihr erlauben, einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftslei-
tung eines Emittenten auszuüben. 

Die wesentlichen Risiken des Anlagefonds bestehen in den nor-
malen Marktschwankungen und anderen mit der Anlage in kol-
lektiven Kapitalanlagen oder in Wertpapieren verbundenen Risi-
ken. 

Die Fondsleitung setzt Derivate im Hinblick auf eine effiziente 
Verwaltung der Vermögen der Teilvermögen FORTUNA Multi 
INDEX 10, FORTUNA Multi INDEX 20, FORTUNA Multi INDEX 
30 und FORTUNA Multi INDEX 40 ein. Der Derivateinsatz darf 
jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht 
zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu 
einer Veränderung des Anlagecharakters der Teilvermögen füh-
ren. Aufgrund des vorgesehenen Einsatzes der Derivate qualifi-
zieren die Teilvermögen als "einfacher Anlagefonds". Bei der Ri-
sikomessung gelangt der Commitment-Ansatz I zur Anwendung 
(vereinfachtes Verfahren).  

                                                                 
1 Die Anlagen können über direkte Anlagen oder kollektive Kapitalanlagen (inkl. Deri-
vate) erfolgen. Die Bandbreiten gelten nach Abzug der flüssigen Mittel sowie bei kon-
solidierter Betrachtungsweise. 
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Die Derivate bilden Teil der Anlagestrategie und werden nicht nur 
zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt.  

Es dürfen nur Derivat-Grundformen verwendet werden, d.h. Call- 
oder Put-Optionen, Credit-Default Swaps (CDS), Swaps und Ter-
mingeschäfte (Futures und Forwards), wie sie im Fondsvertrag 
näher beschrieben sind (vgl. § 12), sofern deren Basiswerte ge-
mäss Anlagepolitik als Anlage zulässig sind. Die Derivate können 
an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum 
offen stehenden Markt gehandelt oder OTC (over-the-counter) ab-
geschlossen sein. Derivate unterliegen neben dem Markt- auch 
dem Gegenparteirisiko, d.h. dem Risiko, dass die Vertragspartei 
ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann und dadurch einen 
finanziellen Schaden verursacht. Für einen Anlagefonds kann bei 
OTC Geschäften das Gegenparteirisiko dadurch reduziert werden, 
dass von der Gegenpartei eine Sicherheit ("Collateral") in Form 
von liquiden Vermögenswerten verlangt wird. Die gleiche Möglich-
keit besteht auch für die Gegenpartei, indem sie von einem Anla-
gefonds ein Collateral verlangt. Dieses von einem Anlagefonds 
gegebene Collateral ist einem Gegenparteirisiko ausgesetzt, so-
weit das vom Anlagefonds gegebene Collateral die Höhe der aus-
stehenden Forderungen der Gegenpartei übersteigt. Das erhalte-
ne Collateral bleibt jedoch bei der Risikoverteilungsvorschrift von 
§ 15 Ziff. 5 des Fondsvertrages unberücksichtigt. 

Mit einem CDS wird das Ausfallrisiko einer Kreditposition vom Ri-
sikoverkäufer auf den Risikokäufer übertragen. Dieser wird dafür 
mit einer Prämie entschädigt. Die Höhe dieser Prämie hängt u.a. 
von der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts und der maxi-
malen Höhe des Schadens ab; beide Faktoren sind in der Regel 
schwer zu bewerten, was das mit CDS verbundene Risiko erhöht. 
Die Teilvermögen können sowohl als Risikoverkäufer wie auch als 
Risikokäufer auftreten. 

Der Einsatz dieser Instrumente darf auch unter ausserordentlichen 
Marktverhältnissen weder eine Hebelwirkung (sog. Leverage) auf 
die Vermögen der Teilvermögen ausüben noch einem Leerverkauf 
entsprechen. 

Detaillierte Angaben zur Anlagepolitik und deren Beschränkungen, 
der zulässigen Anlagetechniken und -instrumente (insbesondere 
derivative Finanzinstrumente sowie deren Umfang) sind aus dem 
Fondsvertrag (vgl. Teil II §§ 7-15) ersichtlich. 

1.3 Die Fund of Funds Struktur 

Dadurch, dass der FORTUNA Multi INDEX überwiegend in andere 
kollektive Kapitalanlagen investiert, gilt der FORTUNA Multi 
INDEX als Fund of Funds. Diese besondere Struktur weist bedeu-
tende Vorteile gegenüber direkt investierenden Fonds auf:  
- Durch die Anlage in bereits bestehende kollektive Kapitalanla-

gen (Zielfonds) wird im Vergleich zu Fonds mit Direktanlagen 
eine breitere Diversifikation bzw. Risikoverteilung erreicht;  

- Fund of Funds ermöglichen dem Anleger eine Anlage in ein 
Produkt, das eine Risikoverteilung auf zwei Ebenen ausweist. 

Der Nachteil einer Fund of Funds Struktur gegenüber direkt inve-
stierenden Fonds ist insbesondere: 
- Bestimmte Vergütungen und Nebenkosten können im Rah-

men der Anlage in Anteile bestehender kollektiver Kapitalan-
lagen doppelt anfallen. Diese Vergütungen und Kosten werden 
sowohl auf Ebene der Zielfonds als auch auf Ebene des Fund 
of Funds belastet. Zu den allgemeinen Vergütungen und Ne-
benkosten wird im Abschnitt Vergütungen und Nebenkosten 
(Ziff. 5.3) detailliert Bezug genommen. 

Zur Umsetzung der Anlagepolitik wird durch eine geeignete Aus-
wahl der Zielfonds bei den einzelnen Teilvermögen ein Gesamtri-
siko erzielt, das jeweils einem gut diversifizierten Portfolio ent-
spricht. 

1.4 Profil des typischen Anlegers 

Sämtliche vier Teilvermögen eignen sich für Anleger, die ein aus-
gewogenes, breites und diversifiziertes Engagement suchen. 

Das Teilvermögen FORTUNA Multi INDEX 10 legt hauptsächlich 
indirekt in Forderungspapiere und Forderungsrechte an. Der Anle-
ger dieses Teilvermögens muss daher bereit sein, Schwankungen 
des Nettoinventarwertes hinzunehmen, die sich vorwiegend aus 
der Zinsentwicklung ergeben. Das Ziel dieser Strategie ist die rea-
le Erhaltung des Vermögens, bei der die Chance auf eine entspre-
chende Rendite gewährleistet ist. 

Das Teilvermögen FORTUNA Multi INDEX 20 legt vorwiegend in-
direkt in Forderungspapiere und Forderungsrechte an. Der Anle-
ger dieses Teilvermögens muss daher bereit sein, auch Schwan-
kungen des Nettoinventarwertes hinzunehmen, die sich mehrheit-
lich aus der Zinsentwicklung ergeben. Das Ziel dieser Strategie ist 
die reale Erhaltung des Vermögens, bei der die Chance auf zu-
sätzliche Rendite gewährleistet ist. 

Das Teilvermögen FORTUNA Multi INDEX 30 legt vorwiegend 
indirekt in Forderungspapiere und Forderungsrechte und in mo-
derater Weise indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungs-
rechte an. Der Anleger dieses Teilvermögens muss daher bereit 
sein, Schwankungen des Nettoinventarwertes hinzunehmen, die 
sich aus der Zinsentwicklung aber auch aus den Aktienmärkten 
ergeben. Ziel dieser Anlagestrategie ist es, bei relativ geringen 
Kursschwankungen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu 
erzielen. 

Das Teilvermögen FORTUNA Multi INDEX 40 legt ausgewogen 
indirekt in Forderungspapiere und Forderungsrechte sowie in Be-
teiligungspapiere und Beteiligungsrechte an. Der Anleger dieses 
Teilvermögens muss daher bereit sein, auch grössere Schwan-
kungen des Nettoinventarwertes hinzunehmen, die sich aus der 
Zinsentwicklung und aus den Aktienmärkten ergeben. Ziel dieser 
Anlagestrategie ist es, langfristig einen deutlichen Vermögens-
zuwachs zu erzielen. 

1.5 Für die Teilvermögen relevante Steuervorschriften 

Der Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen besitzen in der 
Schweiz keine Rechtspersönlichkeit. Sie unterliegen weder einer 
Ertrags- noch einer Kapitalsteuer. 

Die in den Teilvermögen auf inländischen Erträgen abgezogene 
eidgenössische Verrechnungssteuer kann von der Fondsleitung 
für das entsprechende Teilvermögen vollumfänglich zurückge-
fordert werden. 

Ausländische Erträge und Kapitalgewinne können den jeweiligen 
Quellensteuerabzügen des Anlagelandes unterliegen. Soweit 
möglich, werden diese Steuern von der Fondsleitung aufgrund 
von Doppelbesteuerungsabkommen oder entsprechenden Ver-
einbarungen für die Anleger mit Domizil in der Schweiz zurückge-
fordert. 

Der von den Teilvermögen zurückbehaltene und wieder angeleg-
te Nettoertrag unterliegt der eidgenössischen Verrechnungssteu-
er (Quellensteuer) von 35%. 

In der Schweiz domizilierte Anleger können die in Abzug ge-
brachte Verrechnungssteuer durch Deklaration in der Steuerer-
klärung resp. durch separaten Verrechnungssteuerantrag zurück-
fordern. 

Im Ausland domizilierte Anleger können die Verrechnungssteuer 
nach dem allfällig zwischen der Schweiz und ihrem Domizilland 
bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen zurückfordern. Bei 
fehlendem Abkommen besteht keine Rückforderungsmöglichkeit. 

Ferner können sowohl Erträge als auch Kapitalgewinne, ob aus-
geschüttet oder thesauriert, je nach Person, welche die Anteile 
direkt oder indirekt hält, teilweise oder ganz einer sogenannten 
Zahlstellensteuer (bspw. abgeltende Quellensteuer, Europäische 
Zinsbesteuerung, Foreign Account Tax Compliance Act) unterlie-
gen. Die ausgeschütteten Erträge und beim Verkauf bzw. der 
Rückgabe realisierter Zins unterliegen in der Schweiz insbeson-
dere der europäischen Zinsbesteuerung.  

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit  be-
kannten Rechtslage und Praxis aus. Änderungen der G e-
setzgebung, Rechtsprechung bzw. Erlasse und Praxis der 
Steuerbehörden bleiben ausdrücklich vorbehalten.  

Die Besteuerung und die übrigen steuerlichen Auswir kun-
gen für den Anleger beim Halten bzw. Kaufen oder Ve rkau-
fen von Fondsanteilen richten sich nach den steuerg esetzli-
chen Vorschriften im Domizilland des Anlegers.  Für diesbe-
zügliche Auskünfte wenden sich Anleger an ihren Ste uerbe-
rater.  

2 Informationen über die Fondsleitung 

2.1 Allgemeine Angaben zur Fondsleitung 

Für die Fondsleitung zeichnet die Fortuna Investment AG ver-
antwortlich. Seit der Gründung im Jahre 1988 als Aktiengesell-
schaft ist die Fondsleitung mit Sitz in Adliswil im Fondsgeschäft 
tätig.  

Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung be-
trägt am 31. März 2013 CHF 1 Mio. Das Aktienkapital ist in Na-
menaktien eingeteilt und zu 100% einbezahlt. Die Fortuna In-
vestment AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Generali 
(Schweiz) Holding AG. 
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Der Verwaltungsrat der Fortuna Investment AG setzt sich aus fol-
genden Personen zusammen: 
 

Alfred Leu, Präsident, 
Mitglied des Verwaltungsrates der Generali (Schweiz) Holding 
AG, Adliswil, Präsident der Fortuna Investment AG, Vaduz 
und der Fortuna Lebens-Versicherungs AG, Vaduz sowie Mit-
glied des Verwaltungsrates der Generali Personenversiche-
rungen AG, Adliswil, der Generali Assurances Générales SA, 
Nyon und der Fortuna Rechtsschutz-Versicherungs-
Gesellschaft AG, Adliswil.  

Dr. Karl Schönenberger, Mitglied, 
Delegierter des Verwaltungsrates der Fortuna Investment AG, 
Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates der Generali As-
surances Générales SA, Nyon, der Fortuna Rechtsschutz-
Versicherungs-Gesellschaft AG, Adliswil und der Fortuna Le-
bens-Versicherungs AG, Vaduz.  

Dr. Peter Friedrich, Mitglied, 
Mitglied des Verwaltungsrates der Fortuna Investment AG, 
Vaduz.  

Peter Herzog, Mitglied, 
Präsident des Verwaltungsrates der Generali Personenversi-
cherungen AG, Adliswil, der Generali Assurances Générales 
SA, Nyon und der Fortuna Rechtsschutz-Versicherungs-
Gesellschaft AG, Adliswil sowie Mitglied des Verwaltungsrates 
der Fortuna Investment AG, Vaduz und der Fortuna Lebens-
Versicherungs AG, Vaduz. 

Stefano Ambrogi, Mitglied, 
Vorsitzender des Verwaltungsrates der folgenden SICAV’s lu-
xemburgischen Rechts: BSI-Multinvest, Multi Opportunity und 
BSI FLEX. 

Die Geschäftsleitung besteht aus den Herren Dr. Karl Schönen-
berger (Geschäftsführer), René Schmidli (stv. Geschäftsführer) 
und David Küttel (Leiter Legal & Compliance Investments). 

Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz per 31. März 2013 ins-
gesamt 14 kollektive Kapitalanlagen, wobei sich die Summe der 
verwalteten Vermögen am 31. März 2013 auf CHF 4.4 Mia. belief. 

Weiter erbringt die Fondsleitung seit 18. Dezember 2007 statuten-
gemäss insbesondere die folgenden Dienstleistungen: 

a) Vermögensverwaltung 

b) Anlageberatung 

c) Aufbewahrung und technische Verwaltung kollektiver Kapital-
anlagen. 

Adresse: Fortuna Investment AG, Soodmattenstrasse 10, 
8134 Adliswil 

Internet-Seite: www.fortunainvest.ch 

2.2 Delegation weiterer Teilaufgaben 

Folgende weitere Teilaufgaben sind an die UBS Fund Manage-
ment (Switzerland) AG, Brunngässlein 12, 4052 Basel, delegiert: 
Buchhaltung, Steuern, Berechnung von Vergütungen, NAV-
Berechnung, Kursinformationen, Kontrolle der Einhaltung der reg-
lementarischen Anlagerichtlinien und Erstellen von Halbjahres- 
und Jahresberichten. Die UBS Fund Management (Switzerland) 
AG ist als Fondsleitung von Wertschriften-, Spezial- und Immobili-
enfonds seit ihrer Gründung im Jahre 1959 im Fondsgeschäft tätig 
und bietet Dienstleistungen im administrativen Bereich für Kollek-
tivanlagen an. 

Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der 
Fondsleitung Fortuna Investment AG und der UBS Fund Ma-
nagement (Switzerland) AG abgeschlossener Vertrag. 

2.3 Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten 

Die Fondsleitung übt die mit den Anlagen der verwalteten Teilver-
mögen verbundenen Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte unab-
hängig und ausschliesslich im Interesse der Anleger aus. Die An-
leger erhalten auf Wunsch bei der Fondsleitung Auskunft über die 
Ausübung der Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte. 

Bei anstehenden Routinegeschäften ist es der Fondsleitung frei-
gestellt, die Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte selber auszu-
üben oder die Ausübung an die Depotbank oder Dritte zu delegie-
ren. 

Bei allen sonstigen Traktanden, welche die Interessen der Anleger 
nachhaltig tangieren könnten, wie namentlich bei der Ausübung 
von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten, welche der Fondslei-
tung als Aktionärin oder Gläubigerin der Depotbank oder sonstiger 
ihr nahestehender juristischer Personen zustehen, übt die Fonds-
leitung das Stimmrecht selber aus oder erteilt ausdrückliche Wei-
sungen. Sie darf sich dabei auf Informationen abstützen, die sie 

von der Depotbank, dem Portfolio Manager, der Gesellschaft 
oder Dritten erhält oder aus der Presse erfährt. 

Der Fondsleitung ist es freigestellt, auf die Ausübung der Mit-
gliedschafts- und Gläubigerrechte zu verzichten. 

3 Informationen über die Depotbank 

Als Depotbank fungiert die BSI AG. Die Bank wurde 1873 als Ak-
tiengesellschaft in Lugano (Schweiz) gegründet.  

Die Haupttätigkeiten der Bank liegen in den Bereichen Wealth 
Management für Privat- und Institutionelle Kunden und in der 
Vermögensverwaltung. Die Depotbank ist bei den US-Steuer-
behörden als Participating Foreign Financial Institution im Sinne 
der Sections 1471 – 1474 des U.S. Internal Revenue Code (Fo-
reign Account Tax Compliance Act, einschliesslich diesbezügli-
cher Erlasse, „FATCA“) angemeldet. 

Die Depotbank kann Dritt- und Sammelverwahrer im In- und Aus-
land mit der Aufbewahrung des Fondsvermögens beauftragen. 
Sie haftet dabei für die gehörige Sorgfalt bei deren Wahl und In-
struktion sowie bei der Überwachung der dauernden Einhaltung 
der Auswahlkriterien.  

Die Dritt- und Sammelverwahrung bringt es mit sich, dass die 
Fondsleitung an den hinterlegten Wertpapieren nicht mehr das 
Allein-, sondern nur noch das Miteigentum hat. Bei einer Dritt- 
oder Sammelverwahrung im Ausland sind zudem die Rechtsvor-
schriften und Usanzen des Verwahrungsortes anwendbar. Wenn 
die Übertragung an beaufsichtigte Dritt- oder Sammelverwahrer 
nicht möglich ist, wie insbesondere aufgrund zwingender Rechts-
vorschriften oder der Modalitäten des Anlageprodukts, können 
Wertpapiere auch an nicht beaufsichtigte Dritt- oder Sammelver-
wahrer übertragen werden, welche mit einiger Wahrscheinlichkeit 
nicht denselben Anforderungen unterliegen wie Schweizer Ban-
ken. Daraus resultieren entsprechende Gegenparteirisiken, d.h. 
insbesondere das Risiko, dass ein Dritt- und Sammelverwahrer 
weder seiner sachenrechtlichen Verpflichtung zur Herausgabe 
der hinterlegten Wertpapiere nachkommen, noch die daraus re-
sultierende Ersatzforderung begleichen kann, und dadurch ein fi-
nanzieller Schaden verursacht wird.. 

4 Information über Dritte 

4.1 Zahlstelle 

Zahlstelle ist folgende Bank: 

BSI AG, Via Magatti 2, 6900 Lugano, mit sämtlichen Geschäfts-
stellen in der Schweiz. 

4.2 Vertriebsträger 

Mit dem Vertrieb des Anlagefonds sind folgende Institute beauf-
tragt worden: 

− Fortuna Investment AG, Soodmattenstrasse 10, 8134 
Adliswil 

− GENERALI Personenversicherungen AG, Soodmatten-
strasse 10, 8134 Adliswil 

4.3 Prüfgesellschaft 

Als Prüfgesellschaft amtet die Ernst & Young AG, Zürich. 

5 Weitere Informationen 

5.1 Nützliche Hinweise 

FORTUNA Multi INDEX 10 

Valorennummer: 11073905 

FORTUNA Multi INDEX 20 

Valorennummer: 10956016 

FORTUNA Multi INDEX 30 

Valorennummer: 10956040 

FORTUNA Multi INDEX 40 

Valorennummer: 10956042 

Rechnungsjahr: 1. April bis 31. März  

Rechnungseinheit: Schweizer Franken 
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Anteile/Stückelung: Auf den Inhaber lautend, mit variablen Antei-
len. Die Anteile werden grundsätzlich nicht verbrieft, sondern 
buchmässig geführt. Allfällige auf den Inhaber lautende und als 
Wertpapiere ausgestaltete Anteilscheine sind bis zum 30. Juni 
2016 der Fondsleitung oder deren Beauftragten zu präsentieren, 
um in buchmässige Anteile der gleichen Klasse umgetauscht zu 
werden. Soweit am 1. Juli 2016 noch physische Inhaberanteile 
bestehen, erfolgt eine zwangsweise Rücknahme gemäss § 5 
Ziff. 8 Bst. b. Sollten solche Anteile nicht innerhalb dieser Zeit zu-
rückgegeben worden sein, wird umgehend ein den Anteilscheinen 
entsprechender Betrag im Gegenwert in Schweizer Franken für 
die betreffenden Anleger hinterlegt. 

Verwendung der Erträge: Thesaurierung 

5.2 Bedingungen für die Ausgabe und Rücknahme von 
Fondsanteilen 

Anteil der Teilvermögen werden an jedem Bankwerktag (Montag 
bis Freitag) ausgegeben oder zurückgenommen. Keine Ausgabe 
und Rücknahme findet statt an schweizerischen Feiertagen 
(Ostern, Pfingsten, Weihnachten, Neujahr, Nationalfeiertag etc.) 
sowie an Tagen, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptan-
leger eines Teilvermögens geschlossen sind. Wenn ausserordent-
liche Verhältnisse im Sinne von § 17 Ziff. 4 des Fondsvertrages 
vorliegen, wird die Auszahlung von Rücknahmen sowie die Ab-
wicklung von Ausgaben aufgeschoben. 

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die an einem Bankwerktag 
(Auftragstag) bis spätestens 14.00 Uhr bei der Depotbank 
und/oder 15.00 Uhr bei der Fondsleitung vorliegen, werden am 
nächsten Bankwerktag (Bewertungstag) auf der Basis des an die-
sem Tag berechneten Nettoinventarwerts abgewickelt. Zusätzlich 
muss bei Zeichnungen der Eingang der dazugehörigen Zahlung 
bei der Fondsleitung dokumentiert sein. Der zur Abrechnung ge-
langende Nettoinventarwert ist somit im Zeitpunkt der Auftragser-
teilung noch nicht bekannt (Forward Pricing). Er wird am Bewer-
tungstag aufgrund der Schlusskurse des Auftragstags berechnet. 
Für Aufträge, welche bei der Depotbank nach 14.00 Uhr und/oder 
bei der Fondsleitung nach 15.00 Uhr eingehen, kommt der am 
übernächsten Bankwerktag ermittelte Nettoinventarwert zur An-
wendung. 

Der Nettoinventarwert eines Anteils eines Teilvermögens ergibt 
sich aus dem Verkehrswert dieses Teilvermögens, vermindert um 
allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, dividiert durch 
die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile. Er wird auf zwei 
Stellen hinter dem Komma gerundet. 

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem am Bewertungstag berech-
neten Nettoinventarwert zuzüglich der Ausgabekommission. Die 
Höhe der Ausgabekommission ist aus der nachfolgenden Ziff. 5.3 
ersichtlich. 

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem am Bewertungstag be-
rechneten Nettoinventarwert. Es werden keine Rücknahmekom-
missionen oder andere Kommissionen belastet.  

Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (marktkon-
forme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die einem Teil-
vermögen aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus 
dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils 
der Anlagen erwachsen, werden dem Vermögen des entspre-
chenden Teilvermögens belastet. 

Ausgabe und Rücknahmepreis werden auf zwei Stellen hinter dem 
Komma gerundet. Die Zahlung erfolgt jeweils drei Bankarbeitstage 
nach dem Bewertungstag (Valuta drei Tage). 

Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. 

Es ist der Fondsleitung und der Depotbank im Rahmen ihrer Ver-
triebstätigkeit gestattet, Zeichnungen zurückzuweisen, sowie ge-
genüber natürlichen oder juristischen Personen in bestimmten 
Ländern und Gebieten den Verkauf, die Vermittlung oder Übertra-
gung von Anteilen zu untersagen oder zu begrenzen. 

5.3 Vergütungen und Nebenkosten 

Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger (Auszug aus 
§ 18 des Fondsvertrags): 

Ausgabe- und Rücknahmekommission zugunsten der Fondslei-
tung, Depotbank und/oder Vertriebsträgern im In- und Ausland: 

 Ausgabe-
kommission 

Rücknahme-
kommission 

FORTUNA Multi INDEX 10 Max.  5% keine 

FORTUNA Multi INDEX 20 Max.  5% keine 

FORTUNA Multi INDEX 30 Max.  5% keine 

FORTUNA Multi INDEX 40 Max.  5% keine 

Bei der Auszahlung des Liquidationsbetreffnisses im Falle der 
Auflösung des Anlagefonds kann die Fondsleitung eine Kommis-
sion von 0.25% zulasten der Anleger erheben. 

Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens 
(Auszug aus § 19 des Fondsvertrags):  

Pauschale Verwaltungskommission der Fondsleitung: 

FORTUNA Multi INDEX 10 Max.  1.5% 

FORTUNA Multi INDEX 20 Max.  1.5% 

FORTUNA Multi INDEX 30 Max.  1.5% 

FORTUNA Multi INDEX 40 Max.  1.5% 

Diese wird verwendet für die Leitung, die Aufgaben der Depot-
bank, das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds 
sowie zur Deckung der anfallenden Kosten sowie der darin nicht 
eingeschlossenen zusätzlichen Gebühren und Nebenkosten. Ei-
ne detaillierte Aufstellung der in der pauschalen Verwaltungs-
kommission enthaltenen Vergütungen und Nebenkosten ist aus 
§ 19 des Fondsvertrags ersichtlich. 

Der effektiv angewandte Satz der pauschalen Verwaltungskom-
mission sowie der darin nicht eingeschlossenen zusätzlichen 
Gebühren und Nebenkosten ist jeweils aus dem Jahres- und 
Halbjahresbericht ersichtlich. 

Die Verwaltungskommission der einzelnen Zielfonds, in die das 
Vermögen der Teilvermögen investiert wird, darf höchstens 2% 
betragen. Im Jahresbericht ist der maximale Satz der Verwal-
tungskommissionen der Zielfonds, in die investiert wird, je Teil-
vermögen anzugeben. 

Bezahlung von Retrozessionen und Gewährung von Rabatten: 

Die Fondsleitung kann Retrozessionen zur Deckung der Auf-
wendungen aus der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von 
Fondsanteilen sowie der Bestandespflege bezahlen. Als Ver-
triebs- und Vermittlungstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit, 
die darauf abzielt, den Vertrieb oder die Vermittlung von Fonds-
anteilen zu fördern, wie die Organisation von Road Shows, die 
Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, die Herstellung von 
Werbematerial, die Schulung von Vertriebsmitarbeitern etc.  

Die Fondsleitung kann Rabatte zwecks Reduktion der dem 
Fonds belasteten Gebühr oder Kosten direkt an die Anleger ge-
währen. Rabatte sind zulässig, sofern sie  

• aus Gebühren bezahlt werden, welche dem Fondsver-
mögen belastet wurden und somit das Fondsvermögen 
nicht zusätzlich belasten;  

• aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;  

• sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien er-
füllen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im glei-
chen Umfang gewährt werden.  

Im Zusammenhang mit folgenden Bereichen können Rabatte 
gewährt werden:  

• Mindestanlage in eine kollektive Kapitalanlage oder in die 
Palette von kollektiven Kapitalanlagen;  

• Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;  

• erwartete Anlagedauer;  

• Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancier-
ungsphase des Fonds. 

Total Expense Ratio und Portfolio Turnover Rate 

Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Fondsvermögen be-
lasteten Kosten (Total Expense Ratio, TER ) betrug:  

 2012 / 2013 

FORTUNA Multi INDEX 10 1.19% 

FORTUNA Multi INDEX 20 1.20% 

FORTUNA Multi INDEX 30 1.18% 

FORTUNA Multi INDEX 40 1.19% 

 2013 / 2014 

FORTUNA Multi INDEX 10 1.25.% 

FORTUNA Multi INDEX 20 1.24.% 

FORTUNA Multi INDEX 30 1.24% 

FORTUNA Multi INDEX 40 1.23% 
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Die Umschlagshäufigkeit des Portfolios (Portfolio Turnover Rate, 
PTR) betrug:  

 2012 / 2013 

FORTUNA Multi INDEX 10 61.98% 

FORTUNA Multi INDEX 20 5.44% 

FORTUNA Multi INDEX 30 -58.41% 

FORTUNA Multi INDEX 40 -10.66% 

 2013 / 2014 

FORTUNA Multi INDEX 10 -52.98% 

FORTUNA Multi INDEX 20 9.07% 

FORTUNA Multi INDEX 30 -16.46% 

FORTUNA Multi INDEX 40 0.92% 

Anlagen in verbundene kollektive Kapitalanlagen 

Bei Anlagen in kollektive Kapitalanlagen, welche die Fondsleitung 
unmittelbar oder mittelbar selbst verwaltet, oder die von einer Ge-
sellschaft verwaltet werden, mit der die Fondsleitung durch eine 
gemeinsame Verwaltung, Beherrschung oder durch eine wesentli-
che direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine 
Ausgabe- und Rücknahmekommission und nur eine reduzierte 
Verwaltungskommission gemäss § 19 Ziff. 6 des Fondsvertrages 
belastet. 

Gebührenteilungsvereinbarungen und geldwerte Vorteile („soft 
commissions“) 

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen ge-
schlossen.  

5.4 Publikationen des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen 

Weitere Informationen über den Umbrella-Fonds bzw. die Teilver-
mögen sind im letzten Jahres- bzw. Halbjahresbericht enthalten. 
Zudem können aktuellste Informationen im Internet unter 
www.fortunainvest.ch abgerufen werden.  

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen In-
formationen für die Anlegerinnen und Anleger und die Jahres- und 
Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung, der Depotbank 
und allen Vertriebsträgern kostenlos bezogen werden. 

Bei einer Fondsvertragsänderung, einem Wechsel der Fondslei-
tung oder der Depotbank sowie der Auflösung der Teilvermögen 
erfolgt die Veröffentlichung durch die Fondsleitung über die von 
der Aufsichtsbehörde anerkannte elektronische Plattform  
www.swissfunddata.ch. 

Preisveröffentlichungen jedes Teilvermögens erfolgen für jeden 
Tag, an welchem Ausgaben und Rücknahmen von entsprechen-
den Anteilen getätigt werden (täglich) auf der von der Aufsichtsbe-
hörde anerkannten elektronischen Plattform 
 www.swissfunddata.ch (vgl. § 23). 

5.5 Verkaufsrestriktionen 
Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen der Teilvermögen 
im Ausland kommen die dort geltenden Bestimmungen zur An-
wendung. 
a) Für folgende Länder liegt eine Vertriebsbewilligung vor: 

- Schweiz 
b) Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb der USA weder an-

geboten, verkauft noch ausgeliefert werden. 

5.6 Ausführliche Bestimmungen 

Alle weiteren Angaben zum Umbrella-Fonds bzw. zu den Teilver-
mögen wie zum Beispiel die Bewertung des Vermögens der Teil-
vermögen, die Aufführung sämtlicher dem Anleger und den Teil-
vermögen belasteten Vergütungen und Nebenkosten sowie die 
Verwendung des Erfolges gehen im Detail aus dem Fondsvertrag 
hervor. 
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TEIL II FONDSVERTRAG 

I Grundlagen 

§ 1 Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung 
und Depotbank 

1. Unter der Bezeichnung FORTUNA Multi INDEX besteht ein 
vertraglicher Umbrella-Fonds der Art übrige Fonds für traditio-
nelle Anlagen (der "Umbrella-Fonds") im Sinne von Art. 25 ff. 
i.V.m. Art. 68 ff. i.V.m. Art. 92 f. des Bundesgesetzes über die 
kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG), der in die 
folgenden Teilvermögen unterteilt ist: 

- FORTUNA Multi INDEX 10 
- FORTUNA Multi INDEX 20 
- FORTUNA Multi INDEX 30 
- FORTUNA Multi INDEX 40 

2. Fondsleitung ist die Fortuna Investment AG mit Sitz in Adlis-
wil. 

3. Depotbank ist die BSI AG mit Sitz in Lugano. 

II Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 

§ 2 Der Fondsvertrag 
Die Rechtsbeziehungen zwischen Anlegern2 einerseits und Fonds-
leitung sowie Depotbank andererseits werden durch den vorlie-
genden Fondsvertrag und die einschlägigen Bestimmungen der 
Kollektivanlagengesetzgebung geordnet. 

§ 3 Die Fondsleitung 
1. Die Fondsleitung verwaltet die Teilvermögen für Rechnung der 

Anleger selbständig und in eigenem Namen. Sie entscheidet 
insbesondere über die Ausgabe von Anteilen, die Anlagen und 
deren Bewertung. Sie berechnet die Nettoinventarwerte der 
Teilvermögen und setzt Ausgabe- und Rücknahmepreise fest. 
Sie macht alle zum Umbrella-Fonds bzw. zu den Teilvermö-
gen gehörenden Rechte geltend. 

2. Die Fondsleitung und ihre Beauftragten unterliegen der  
Treue-, Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie handeln unab-
hängig und wahren ausschliesslich die Interessen der Anleger. 
Sie treffen die organisatorischen Massnahmen, die für eine 
einwandfreie Geschäftsführung erforderlich sind. Sie gewähr-
leisten eine transparente Rechenschaftsablage und informie-
ren angemessen über diesen Umbrella-Fonds bzw. die Teil-
vermögen. Sie legen sämtliche den Anlegern direkt oder indi-
rekt belasteten Gebühren und Kosten sowie deren Verwen-
dung offen; über Entschädigungen für den Vertrieb kollektiver 
Kapitalanlagen in Form von Provisionen, Courtagen und ande-
ren geldwerten Vorteilen informieren sie die Anleger vollstän-
dig, wahrheitsgetreu und verständlich. 

3. Die Fondsleitung kann für alle oder einzelne Teilvermögen die 
Anlageentscheide sowie Teilaufgaben delegieren, soweit dies 
im Interesse einer sachgerechten Verwaltung liegt. Sie beauf-
tragt ausschliesslich Personen, die für die einwandfreie Aus-
führung der Aufgabe qualifiziert sind, und stellt die Instruktion 
sowie Überwachung und Kontrolle der Durchführung des Auf-
trages sicher. 

Für Handlungen der Beauftragten haftet die Fondsleitung wie 
für eigenes Handeln. 

4. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank eine 
Änderung dieses Fondsvertrages bei der Aufsichtsbehörde zur 
Genehmigung einreichen (siehe § 26) sowie mit Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde weitere Teilvermögen eröffnen. 

5. Die Fondsleitung kann einzelne Teilvermögen mit anderen 
Teilvermögen oder mit anderen Anlagefonds gemäss den 
Bestimmungen von § 24 vereinigen oder die einzelnen Teilver-
mögen gemäss den Bestimmungen von § 25 auflösen. 

6. Die Fondsleitung hat Anspruch auf die in den §§ 18 und 19 
vorgesehenen Vergütungen, auf Befreiung von den Verbind-
lichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben ein-ge-
gangen ist, und auf Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Er-
füllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. 

                                                                 
2 Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differen-
zierung, z.B. Anlegerinnen und Anleger, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten 
grundsätzlich für beide Geschlechter. 

§ 4 Die Depotbank 
1. Die Depotbank bewahrt das Vermögen der Teilvermögen auf. 

Sie besorgt die Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile 
sowie den Zahlungsverkehr für die Teilvermögen. 

2. Die Depotbank und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, 
Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie handeln unabhängig 
und wahren ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie 
treffen die organisatorischen Massnahmen, die für eine ein-
wandfreie Geschäftsführung erforderlich sind. Sie gewährlei-
sten eine transparente Rechenschaftsablage und informieren 
angemessen über diesen Umbrella-Fonds bzw. die Teilver-
mögen. Sie gewährleisten eine transparente Rechenschafts-
ablage und informieren angemessen über diesen Anlage-
fonds. Sie legen sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt 
belasteten Gebühren und Kosten sowie deren Verwendung 
offen; über Entschädigungen für den Vertrieb kollektiver Ka-
pitalanlagen in Form von Provisionen, Courtagen und ande-
ren geldwerten Vorteilen informieren sie die Anleger vollstän-
dig, wahrheitsgetreu und verständlich. 

3. Die Depotbank ist für die Konto- und Depotführung des Anla-
gefonds verantwortlich, kann aber nicht selbständig über 
dessen Vermögen verfügen. 

4. Die Depotbank gewährleistet, dass ihr bei Geschäften, die 
sich auf das Vermögen des Anlagefonds beziehen, der Ge-
genwert innert der üblichen Fristen übertragen wird, indem 
sie die Fondsleitung benachrichtigt, falls der Gegenwert nicht 
innert der üblichen Frist erstattet wird, und von der Gegen-
partei Ersatz für den betroffenen Vermögenswert fordert, 
sofern dies möglich ist. 

5. Die Depotbank führt die erforderlichen Aufzeichnungen und 
Konten so, dass sie jederzeit die verwahrten Vermögens-
gegenstände der einzelnen Anlagefonds voneinander unter-
scheiden kann. Die Depotbank prüft bei Vermögens-
gegenständen, die nicht in Verwahrung genommen werden 
können, das Eigentum der Fondsleitung und führt darüber 
Aufzeichnungen. 

6. Die Depotbank kann Dritt- und Sammelverwahrer im In- oder 
Ausland mit der Aufbewahrung des Fondsvermögens beauf-
tragen, soweit dies im Interesse einer sachgerechten Ver-
wahrung liegt. Sie prüft und überwacht, ob der von ihr beauf-
tragte Dritt- oder Sammelverwahrer: 

a)  über eine angemessene Betriebsorganisation, finanzielle 
Garantien und die fachlichen Qualifikationen verfügt, die 
für die Art und die Komplexität der Vermögensgegen-
stände, die ihm anvertraut wurden, erforderlich sind; 

b)  einer regelmässigen externen Prüfung unterzogen und 
damit sichergestellt wird, dass sich die Finanzinstru-
mente in seinem Besitz befinden; 

c)  die von der Depotbank erhaltenen Vermögensgegen-
stände so verwahrt, dass sie von der Depotbank durch 
regelmässige Bestandesabgleiche zu jeder Zeit eindeu-
tig als zum Fondsvermögen gehörend identifiziert wer-
den können; 

d)  die für die Depotbank geltenden Vorschriften hinsichtlich 
der Wahrnehmung ihrer delegierten Aufgaben und der 
Vermeidung von Interessenkollisionen einhält. 

Die Depotbank haftet für den durch den Beauftragten verur-
sachten Schaden, sofern sie nicht nachweisen kann, dass 
sie bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung die nach 
den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat. Der 
Prospekt enthält Ausführungen zu den mit der Übertragung 
der Aufbewahrung auf Dritt- und Sammelverwahrer verbun-
denen Risiken. 

Für Finanzinstrumente darf die Übertragung im Sinne des 
vorstehenden Absatzes nur an beaufsichtigte Dritt- oder 
Sammelverwahrer erfolgen. Finanzinstrumente können an 
nicht beaufsichtigte Dritt- oder Sammelverwahrer übertragen 
werden, wenn die Übertragung an beaufsichtigte Dritt- oder 
Sammelverwahrer nicht möglich ist, wie insbesondere auf-
grund zwingender Rechtsvorschriften oder der Modalitäten 
des Anlageprodukts. Die Anlegerinnen und Anleger sind im 
Prospekt über die Aufbewahrung durch nicht beaufsichtigte 
Dritt- oder Sammelverwahrer zu informieren. 

6. Die Depotbank sorgt dafür, dass die Fondsleitung das Ge-
setz und den Fondsvertrag beachtet. Sie prüft, ob die Be-
rechnung der Nettoinventarwerte und der Ausgabe- und 
Rücknahmepreise der Anteile sowie die Anlageentscheide 
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Gesetz und Fondsvertrag entsprechen und ob der Erfolg nach 
Massgabe des Fondsvertrags verwendet wird. Für die Aus-
wahl der Anlagen, welche die Fondsleitung im Rahmen der 
Anlagevorschriften trifft, ist die Depotbank nicht verantwortlich. 

7. Die Depotbank hat Anspruch auf die in den §§ 18 und 19 vor-
gesehenen Vergütungen, auf Befreiung von den Verbindlich-
keiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegan-
gen ist, und auf Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfül-
lung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. 

8. Die Depotbank ist für die Aufbewahrung der Vermögen der 
Zielfonds, in welche die Teilvermögen investieren, nicht ver-
antwortlich, es sei denn, ihr wurde diese Aufgabe übertragen. 

§ 5 Die Anleger 
1. Der Kreis der Anleger ist nicht beschränkt. Für einzelne An-

teilsklassen sind Beschränkungen gemäss § 6 Ziff. 3 möglich. 
Die Fondsleitung und die Depotbank stellen sicher, dass die 
Anleger die Vorgaben in Bezug auf den Anlegerkreis erfüllen. 

2. Die Anleger erwerben mit Vertragsabschluss und der Ein-
zahlung in bar eine Forderung gegen die Fondsleitung auf Be-
teiligung am Vermögen und am Ertrag eines Teilvermögens 
des Umbrella-Fonds. Die Forderung der Anleger ist in Anteilen 
begründet. 

3. Die Anleger sind nur am Vermögen und am Ertrag desjenigen 
Teilvermögens berechtigt, an dem sie beteiligt sind. Für die 
auf ein einzelnes Teilvermögen entfallenden Verbindlichkeiten 
haftet nur das betreffende Teilvermögen. 

4. Die Anleger sind nur zur Einzahlung des von ihnen gezeichne-
ten Anteils in das entsprechende Teilvermögen verpflichtet. Ih-
re persönliche Haftung für Verbindlichkeiten des Umbrella-
Fonds bzw. Teilvermögens ist ausgeschlossen. 

5. Die Anleger erhalten bei der Fondsleitung jederzeit die erfor-
derlichen Auskünfte über die Grundlagen für die Berechnung 
des Nettoinventarwertes pro Anteil. Machen die Anleger ein In-
teresse an näheren Angaben über einzelne Geschäfte der 
Fondsleitung wie die Ausübung von Mitgliedschafts- und 
Gläubigerrechten oder über das Risikomanagement geltend, 
so erteilt ihnen die Fondsleitung auch darüber jederzeit Aus-
kunft. Die Anleger können beim Gericht am Sitz der Fondslei-
tung verlangen, dass die Prüfgesellschaft oder eine andere 
sachverständige Person den abklärungsbedürftigen Sachver-
halt untersucht und ihnen darüber Bericht erstattet. 

6. Die Anleger können den Fondsvertrag grundsätzlich jederzeit 
kündigen und die Auszahlung ihres Anteils am entsprechen-
den Teilvermögen in bar verlangen. 

7. Die Anteile eines Anlegers müssen durch die Fondsleitung in 
Zusammenarbeit mit der Depotbank zum jeweiligen Rück-
nahmepreis zwangsweise zurückgenommen werden, wenn:  
a) dies zur Wahrung des Rufes des Finanzplatzes, nament-

lich zur Bekämpfung der Geldwäscherei, erforderlich ist; 

b) der Anleger die gesetzlichen oder vertraglichen Voraus-
setzungen zur Teilnahme an einem Teilvermögen nicht 
mehr erfüllt. 

8. Zusätzlich können die Anteile eines Anlegers durch die Fonds-
leitung in Zusammenarbeit mit der Depotbank zum jeweiligen 
Rücknahmepreis zwangsweise zurückgenommen werden, 
wenn: 

a) die Beteiligung des Anlegers an einem Teilvermögen ge-
eignet ist, die wirtschaftlichen Interessen der übrigen An-
leger massgeblich zu beeinträchtigen, insbesondere wenn 
die Beteiligung steuerliche Nachteile für den Umbrella-
Fonds bzw. ein Teilvermögen im In- oder Ausland zeitigen 
kann; 

b) Anleger ihre Anteile in Verletzung von Bestimmungen ei-
nes auf sie anwendbaren in- oder ausländischen Geset-
zes, dieses Fondsvertrags oder des Prospekts erworben 
haben oder halten. Auf den Inhaber lautende und als 
Wertpapiere ausgestaltete Anteilscheine sind bis zum 
30. Juni 2016 der Fondsleitung oder deren Beauftragten 
zu präsentieren, um in buchmässige Anteile der gleichen 
Klasse umgetauscht zu werden. Soweit am 1. Juli 2016 
noch physische Anteile bestehen, erfolgt eine zwangswei-
se Rücknahme gemäss § 5 Ziff. 8 Bst. a. Sollten solche 
Anteile nicht innerhalb dieser Zeit zurückgegeben worden 
sein, wird umgehend ein den Anteilscheinen entspre-
chender Betrag im Gegenwert in Schweizer Franken für 
die betreffenden Anleger hinterlegt; 

c) die wirtschaftlichen Interessen der Anleger beeinträchtigt 
werden, insbesondere in Fällen, wo einzelne Anleger 
durch systematische Zeichnungen und unmittelbar dar-
auf folgende Rücknahmen Vermögensvorteile zu erzie-
len versuchen, indem sie Zeitunterschiede zwischen der 
Festlegung der Schlusskurse und der Bewertung des 
Ver-mögens der Teilvermögen ausnutzen (Market Ti-
ming). 

§ 6 Anteile und Anteilsklassen 
1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank und 

Genehmigung der Aufsichtsbehörde für jedes Teilvermögen 
jederzeit verschiedene Anteilsklassen schaffen, aufheben 
oder vereinigen. Alle Anteilsklassen berechtigen zur Beteili-
gung am ungeteilten Vermögen des entsprechenden Teil-
vermögens, welches seinerseits nicht segmentiert ist. Diese 
Beteiligung kann aufgrund klassenspezifischer Kostenbela-
stungen oder Ausschüttungen oder aufgrund klassenspezifi-
scher Erträge unterschiedlich ausfallen und die verschiede-
nen Anteilsklassen eines Teilvermögens können deshalb ei-
nen unterschiedlichen Nettoinventarwert pro Anteil aufwei-
sen. Für klassenspezifische Kostenbelastungen haftet das 
Vermögen des Teilvermögens als Ganzes. 

2. Die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von Anteilsklas-
sen wird in den Publikationsorganen bekannt gemacht. Nur 
die Vereinigung gilt als Änderung des Fondsvertrages im 
Sinne von § 26. 

3. Die verschiedenen Anteilsklassen der Teilvermögen können 
sich namentlich hinsichtlich Kostenstruktur, Referenzwäh-
rung, Währungsabsicherung, Ausschüttung oder Thesaurie-
rung der Erträge, Mindestanlage sowie Anlegerkreis unter-
scheiden. 

 Vergütungen und Kosten werden nur derjenigen Anteilsklas-
se belastet, der eine bestimmte Leistung zukommt. Vergü-
tungen und Kosten, die nicht eindeutig einer Anteilsklasse 
zugeordnet werden können, werden den einzelnen Anteils-
klassen im Verhältnis zum Vermögen des Teilvermögens be-
lastet. 

4. Die Teilvermögen sind nicht in Anteilsklassen unterteilt.  

5. Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig ge-
führt. Der Anleger ist nicht berechtigt, die Aushändigung ei-
nes Anteilscheines zu verlangen. 

III Richtlinien der Anlagepolitik 

A Anlagegrundsätze 

§ 7 Einhaltung der Anlagevorschriften 
1. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen jedes Teilvermögens 

beachtet die Fondsleitung im Sinne einer ausgewogenen Ri-
sikoverteilung die nachfolgend aufgeführten prozentualen 
Beschränkungen. Diese beziehen sich auf das Vermögen der 
einzelnen Teilvermögen zu Verkehrswerten und sind ständig 
einzuhalten. Die einzelnen Teilvermögen müssen die Anla-
gebeschränkungen sechs Monate nach Ablauf der Zeich-
nungsfrist (Lancierung) erfüllen. 

2. Werden die Beschränkungen durch Marktveränderungen 
überschritten, so müssen die Anlagen unter Wahrung der In-
teressen der Anleger innerhalb einer angemessenen Frist auf 
das zulässige Mass zurückgeführt werden. Werden Be-
schränkungen in Verbindung mit Derivaten gemäss § 12 
nachstehend durch eine Veränderung des Deltas verletzt, so 
ist der ordnungsgemässe Zustand unter Wahrung der In-
teressen der Anleger spätestens innerhalb von drei Bank-
werktagen wieder herzustellen. 

§ 8 Anlagepolitik 
1. Die Fondsleitung kann im Rahmen der spezifischen Anlage-

politik jedes Teilvermögens gemäss Ziff. 2 das Vermögen der 
einzelnen Teilvermögen in die nachfolgenden Anlagen inve-
stieren. Die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken sind im 
Prospekt offen zu legen. 

a) Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wert-
papiere und nicht verurkundete Rechte mit gleicher 
Funktion (Wertrechte), die an einer Börse oder an einem 
anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden 
Markt gehandelt werden, und die ein Beteiligungs- oder 
Forderungsrecht oder das Recht verkörpern, solche 
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Wertpapiere und Wertrechte durch Zeichnung oder Aus-
tausch zu erwerben, wie namentlich Warrants; 

Anlagen in Effekten aus Neuemissionen sind nur zulässig, 
wenn deren Zulassung an einer Börse oder einem 
anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt 
in den Emissionsbedingungen vorgesehen ist. Sind sie ein 
Jahr nach dem Erwerb noch nicht an der Börse oder an 
einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt 
zugelassen, so sind die Titel innerhalb eines Monats zu 
verkaufen oder in die Beschränkungsregel von Ziff. 1 Bst. 
f) einzubeziehen. 

b) Derivate, wenn (i) ihnen als Basiswerte Effekten gemäss 
Bst. a), Derivate gemäss Bst. b), Anteile an kollektiven 
Kapitalanlagen gemäss Bst. c), Geldmarktinstrumente 
gemäss Bst. d), Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse, 
Kredite oder Währungen zugrunde liegen, und (ii) die zu 
Grunde liegenden Basiswerte gemäss Fondsvertrag als 
Anlagen zulässig sind. Derivate sind entweder an einer 
Börse oder an einem andern geregelten, dem Publikum 
offen stehenden Markt oder OTC gehandelt; 

Anlagen in OTC-Derivate (OTC-Geschäften) sind nur zu-
lässig, wenn (i) die Gegenpartei ein beaufsichtigter, auf 
dieses Geschäft spezialisierter Finanzintermediär ist, und 
(ii) die OTC-Derivate täglich handelbar sind oder eine 
Rückgabe an den Emittenten jederzeit möglich ist. Zudem 
sind sie zuverlässig und nachvollziehbar bewertbar. 
Derivate können gemäss § 12 eingesetzt werden. 

c)  
ca) Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Ziel-

fonds) schweizerischen Rechts der Art «Effekten-
fonds», 

cb)  Anteile an Zielfonds schweizerischen Rechts der Art 
«übrige Fonds für traditionelle Anlagen». 

cc)  Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (OGAW), die den Richtlinien 85/611/ 
EWG vom 20. Dezember 1985 (UCITS I) bzw. 2001/ 
107/EG resp. 2001/108/EG vom 21. Januar 2002 
(UCITS III). 

cd)  Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen 
(OGA), welche einem übrigen Fonds schweizerischen 
Rechts für traditionelle Anlagen entsprechen (bei 
gleichwertiger Aufsicht). 

Die Fondsleitung darf keine Dachfonds erwerben (Anlage-
fonds deren Fondsverträge oder Statuten Anlagen in an-
dere kollektive Kapitalanlagen zu mehr als 49% zulassen). 
Investitionen in Zielfonds, die in den massgebenden Do-
kumenten keine täglichen Rücknahmen vorsehen, sind 
nicht zugelassen. 
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), 
wenn diese Zielfonds im Sitzstaat als kollektive Kapitalan-
lagen zugelassen sind und dort einer dem Anlegerschutz 
dienenden, der schweizerischen gleichwertigen Aufsicht 
unterstehen, und die internationale Amtshilfe gewährleistet 
ist. 

d) Geldmarktinstrumente, wenn diese liquide und bewertbar 
sind sowie an einer Börse oder an einem anderen geregel-
ten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt 
werden; Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse 
oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen 
stehenden Markt gehandelt werden, dürfen nur erworben 
werden, wenn die Emission oder der Emittent Vorschriften 
über den Gläubiger- und den Anlegerschutz unterliegt und 
wenn die Geldmarktinstrumente von Emittenten gemäss 
Art. 74 Abs. 2 KKV begeben oder garantiert sind. 

e) Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu 
zwölf Monaten bei Banken, die ihren Sitz in der Schweiz 
oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union haben 
oder in einem anderen Staat, wenn die Bank dort einer 
Aufsicht untersteht, die derjenigen in der Schweiz gleich-
wertig ist. 

f) Andere als die vorstehend in Bst. a) bis e) genannte 
Anlagen insgesamt bis höchstens 10% des Vermögens 
eines einzelnen Teilvermögens; nicht zulässig sind (i) An-
lagen in Edelmetallen, Edelmetallzertifikate, Waren und 
Warenpapieren sowie (ii) Leerverkäufe von Anlagen nach 
Bst. a) bis d) vorstehend. 

2. Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen: 

Das Anlageziel aller Teilvermögen besteht hauptsächlich in der 
Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender 
Risikostreuung. 

a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, 
mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in An-
teile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Index-
fonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF). 

b) Die Fondsleitung darf, nach Abzug der flüssigen Mittel, bis zu 
49% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen direkt inve-
stieren in: 

ba) Forderungspapiere und Forderungsrechte (Obligationen, 
Optionsanleihen, Wandelschuldverschreibungen) von 
schweizerischen und ausländischen Schuldnern. 

bb) Beteiligungspapiere und Beteiligungsrechte (Aktien, Ge-
nussscheine, Partizipationsscheine, Genossenschaftsan-
teile und ähnlichen) von schweizerischen und ausländi-
schen Unternehmen. 

bc) Geldmarktinstrumente von schweizerischen und auslän-
dischen Emittenten. 

bd) Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu 
zwölf Monaten bei Banken, die ihren Sitz in der Schweiz 
oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ha-
ben oder in einem anderen Staat, wenn die Bank dort ei-
ner Aufsicht untersteht, die derjenigen in der Schweiz 
gleichwertig ist. 

c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten 
Anlagen gemäss Bst. a) und ba), bb) und bc). 

d) Dabei hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebe-
schränkungen, die sich auf das Gesamtvermögen beziehen, 
zwingend einzuhalten: 

 Anlagen, die auf Schweizer Franken 
lauten3  

FORTUNA Multi 
INDEX 10 

min. 60% 

max. 100% 

FORTUNA Multi 
INDEX 20 

min. 50% 

max. 100% 

FORTUNA Multi 
INDEX 30 

min. 45% 

max. 100% 

FORTUNA Multi 
INDEX 40 

min. 40% 

max. 100% 

e) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlage-
beschränkungen, die sich auf das Gesamtvermögen bezie-
hen, zwingend einzuhalten: 

 Beteiligungspa-
piere und Beteili-
gungsrechte3  

Forderungspapie-
re und Forde-
rungsrechte3  

FORTUNA Multi 
INDEX 10 

min. 0% 

max. 30% 

min. 70% 

max. 100% 

FORTUNA Multi 
INDEX 20 

min. 0% 

max. 40% 

min. 60% 

max. 100% 

FORTUNA Multi 
INDEX 30 

min. 0% 

max. 50% 

min. 50% 

max. 100% 

FORTUNA Multi 
INDEX 40 

min. 0% 

max. 60% 

min. 40% 

max. 100% 

                                                                 
3 Die Anlagen können über direkte Anlagen oder kollektive Kapitalanlagen (inkl. Deri-
vate) erfolgen. Die Bandbreiten gelten nach Abzug der flüssigen Mittel sowie bei kon-
solidierter Betrachtungsweise. 
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f) Innerhalb der Beteiligungspapiere und Beteiligungsrechte bzw. 
innerhalb der Forderungspapiere und Forderungsrechte ge-
mäss vorstehendem Bst. e) hat die Fondsleitung zusätzlich 
die nachstehenden Anlagebeschränkungen zwingend einzu-
halten: 

 Beteiligungspa-
piere und Beteili-
gungsrechte an 
schweizerischen 
Unternehmen3 

Forderungspapie-
re und Forde-
rungsrechte, die 
auf Schweizer 
Franken lauten3 

FORTUNA Multi 
INDEX 10 

min. 33% 

max. 100% 

min. 70% 

max. 100% 

FORTUNA Multi 
INDEX 20 

min. 33% 

max. 100% 

min. 60% 

max. 100% 

FORTUNA Multi 
INDEX 30 

min. 33% 

max. 100% 

min. 50% 

max. 100% 

FORTUNA Multi 
INDEX 40 

min. 33% 

max. 100% 

min. 40% 

max. 100% 

3. Die Fondsleitung darf unter Vorbehalt von § 19 Anteile an Ziel-
fonds erwerben, die unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst 
oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie 
durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch 
eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% des 
Kapitals oder der Stimmen verbunden ist. 

§ 9 Flüssige Mittel 
Die Fondsleitung darf für jedes Teilvermögen zusätzlich angemes-
sene flüssige Mittel in der Rechnungseinheit des entsprechenden 
Teilvermögens und in allen Währungen, in denen Anlagen beim 
entsprechenden Teilvermögen zugelassen sind, halten. Als flüssi-
ge Mittel gelten Bankguthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzei-
ten bis zu zwölf Monaten. 

B Anlagetechniken und -instrumente 

§ 10 Effektenleihe 
1. Die Fondsleitung darf für Rechnung der Teilvermögen 

FORTUNA Multi INDEX 10, FORTUNA Multi INDEX 20, 
FORTUNA Multi INDEX 30 und FORTUNA Multi INDEX 40 
sämtliche Arten von Effekten ausleihen, die an einer Börse 
oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen ste-
henden Markt gehandelt werden. Effekten, welche im Rahmen 
von Reverse Repos übernommen worden sind, dürfen hinge-
gen nicht ausgeliehen werden. 

2. Die Fondsleitung kann die Effekten im eigenen Namen und 
auf eigene Rechnung einem Borger ausleihen ("Principal-
Geschäft") oder einen Vermittler damit beauftragen, die Effek-
ten entweder treuhänderisch in indirekter Stellvertretung 
("Agent-Geschäft") oder in direkter Stellvertretung ("Finder-
Geschäft") einem Borger zur Verfügung zu stellen. 

3. Die Fondsleitung tätigt die Effektenleihe nur mit auf diese Ge-
schäftsart spezialisierten, erstklassigen Borgern bzw. Vermitt-
lern wie Banken, Brokern und Versicherungsgesellschaften 
sowie anerkannten Effektenclearing-Organisationen, die eine 
einwandfreie Durchführung der Effektenleihe gewährleisten. 

4. Sofern die Fondsleitung eine Kündigungsfrist, deren Dauer 10 
Bankwerktage nicht überschreiten darf, einhalten muss, bevor 
sie wieder über die ausgeliehenen Effekten rechtlich verfügen 
kann, darf sie je Teilvermögen vom ausleihfähigen Bestand 
einer Art nicht mehr als 50% ausleihen. Sichert hingegen der 
Borger bzw. der Vermittler der Fondsleitung vertraglich zu, 
dass diese noch am gleichen oder am nächsten Bankwerktag 
wieder rechtlich über die ausgeliehenen Effekten verfügen 
kann, so darf der gesamte ausleihfähige Bestand einer Art 
ausgeliehen werden. 

5. Die Fondsleitung vereinbart mit dem Borger bzw. Vermittler, 
dass dieser zwecks Sicherstellung des Rückerstattungsan-
spruches zu Gunsten der Fondsleitung Sicherheiten nach 
Massgabe von Art. 8 KKV-FINMA verpfändet oder zu Eigen-
tum überträgt. Der Wert der Sicherheiten muss jederzeit min-
destens 105% des Verkehrswertes der ausgeliehenen Effek-
ten betragen oder mindestens 102%, wenn die Sicherheiten 
aus (i) flüssigen Mitteln oder (ii) fest oder variabel verzinsli-
chen Effekten, welche ein langfristiges aktuelles Rating einer 
von der FINMA anerkannten Ratingagentur von mindestens 
"AAA", "Aaa" oder gleichwertig aufweisen, bestehen. Darüber 
hinaus haftet der Borger bzw. Vermittler für die pünktliche und 

uneingeschränkte Vergütung der während der Effektenleihe 
anfallenden Erträge, die Geltendmachung anderer Vermö-
gensrechte sowie die vertragskonforme Rückerstattung von 
Effekten gleicher Art, Menge und Güte. 

6. Die Depotbank sorgt für eine sichere und vertragskonforme 
Abwicklung der Effektenleihe und überwacht namentlich die 
Einhaltung der Anforderungen an die Sicherheiten. Sie be-
sorgt auch während der Dauer der Leihgeschäfte die ihr ge-
mäss Depotreglement obliegenden Verwaltungshandlungen 
und die Geltendmachung sämtlicher Rechte auf den ausge-
liehenen Effekten, soweit diese nicht gemäss anwendbarem 
Rahmenvertrag abgetreten wurden. 

§ 11 Pensionsgeschäfte 

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte. 

§ 12 Derivate 
1. Derivative Finanzinstrumente (Derivate) dürfen Teil der Anla-

gestrategie sein und im Hinblick auf eine effiziente Verwal-
tung des Fondsvermögens eingesetzt werden. Für den nicht 
in Zielfonds investierten Anteil des Fondsvermögens dürfen 
Derivate nicht nur zur Absicherung (engagementerhöhend) 
eingesetzt werden. Bezüglich des in Zielfonds investierten 
Anteils des Fondsvermögens dürfen Derivate neben der Ab-
sicherung des Währungsrisikos auch zur Absicherung von 
Markt-, Kredit- und Zinsrisiken eingesetzt werden (engage-
mentreduzierend), sofern die Risiken eindeutig bestimm- und 
messbar sind. Sie sorgt dafür, dass der Einsatz von Deriva-
ten in seiner ökonomischen Wirkung auch unter ausseror-
dentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von 
den in diesem Fondsvertrag, im Prospekt und in den wesent-
lichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger ge-
nannten Anlagezielen bzw. zu einer Veränderung des Anla-
gecharakters der Teilvermögen führt. Zudem müssen die den 
Derivaten zu Grunde liegenden Basiswerte nach diesem 
Fondsvertrag für das entsprechende Teilvermögen als Anla-
gen zulässig sein. 

Die Kollektivanlagengesetzgebung sieht für den Einsatz von 
Derivaten drei Risikomessverfahren vor: Den Commitment-
Ansatz I und II für "einfache Anlagefonds" und den Modell-
Ansatz verbunden mit Stresstests für "komplexe Anlage-
fonds". 

 Der Commitment-Ansatz I ist ein vereinfachtes Verfahren 
und zeichnet sich dadurch aus, dass der Einsatz von Deriva-
ten weder eine Hebelwirkung auf das Vermögen eines Teil-
vermögens ausübt noch einem Leerverkauf entspricht. Beim 
Commitment-Ansatz II handelt es sich um ein erweitertes 
Verfahren. Das Erzielen einer Hebelwirkung (d.h. Leverage) 
wie auch Leerverkäufe sind zulässig. Das Gesamtengage-
ment eines Teilvermögens darf dabei bis zu 200% seines 
Nettovermögens (unter Einbezug der Kreditaufnahme sogar 
bis 210%) betragen. Beim Modell-Ansatz wird das Risiko ei-
nes Teilvermögens als Value-at-Risk (VaR) mit einem Konfi-
denzintervall von 99% und einer Haltedauer von 20 Handels-
tagen täglich gemessen; er darf dabei das Doppelte des VaR 
eines derivatefreien Vergleichsportfolios nicht überschreiten. 
Zudem sind periodisch Stresstests durchzuführen. 

2. Aufgrund des vorgesehenen Einsatzes der Derivate qualifi-
zieren die Teilvermögen FORTUNA Multi INDEX 10, 
FORTUNA Multi INDEX 20, FORTUNA Multi INDEX 30 und 
FORTUNA Multi INDEX 40 als "einfache Anlagefonds". Bei 
der Risikomessung gelangt der Commitment-Ansatz I zur 
Anwendung. Der Einsatz der Derivate übt somit weder eine 
Hebelwirkung auf die Vermögen der Teilvermögen aus noch 
entspricht dieser einem Leerverkauf. 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen sind auf die einzel-
nen Teilvermögen anwendbar. 

 Die Fondsleitung muss jederzeit in der Lage sein, die mit De-
rivaten verbundenen Liefer- und Zahlungsverpflichtungen 
nach Massgabe der Kollektivanlagengesetzgebung aus dem 
Vermögen des entsprechenden Teilvermögens zu erfüllen. 

3. Es dürfen nur Derivat-Grundformen verwendet werden. Diese 
umfassen: 
a) Call- oder Put-Optionen, deren Wert bei Verfall linear von 

der positiven oder negativen Differenz zwischen dem 
Verkehrswert des Basiswerts und dem Ausübungspreis 
abhängt und null wird, wenn die Differenz das andere 
Vorzeichen hat. 

b) Credit Default Swaps (CDS). 
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c) Swaps, deren Zahlungen linear und pfadunabhängig vom 
Wert des Basiswertes oder einem absoluten Betrag ab-
hängen. 

d) Termingeschäfte (Futures und Forwards), deren Wert li-
near vom Wert des Basiswertes abhängt. 

4. Der Einsatz von Derivaten ist in seiner ökonomischen Wirkung 
entweder einem Verkauf (engagementreduzierendes Derivat) 
oder einem Kauf (engagementerhöhendes Derivat) eines Ba-
siswertes ähnlich. 

5.  
a) Bei engagementreduzierenden Derivaten müssen die ein-

gegangenen Verpflichtungen unter Vorbehalt von Bst. b) 
und d) dauernd durch die dem Derivat zu Grunde liegen-
den Basiswerte gedeckt sein. 

b) Eine Deckung mit anderen Anlagen als den Basiswerten 
ist bei engagementreduzierenden Derivaten zulässig, die 
auf einen Index lauten, welcher 
- von einer externen, unabhängigen Stelle berechnet 

wird;  
- für die als Deckung dienenden Anlagen repräsentativ 

ist;  
- in einer adäquaten Korrelation zu diesen Anlagen 

steht.  
c) Die Fondsleitung muss jederzeit uneingeschränkt über die 

Basiswerte oder Anlagen verfügen können. Basiswerte 
oder Anlagen können gleichzeitig als Deckung für mehrere 
engagementreduzierende Derivate herangezogen werden, 
wenn diese ein Markt-, ein Kredit- oder ein Währungsrisiko 
beinhalten und sich auf die gleichen Basiswerte beziehen. 

d) Ein engagementreduzierendes Derivat kann bei der Be-
rechnung der entsprechenden Basiswerte mit dem "Delta" 
gewichtet werden. 

6. Bei engagementerhöhenden Derivaten muss das Basiswert-
äquivalent einer Derivatposition dauernd durch geldnahe Mittel 
gedeckt sein. Das Basiswertäquivalent berechnet sich bei Fu-
tures, Forwards und Swaps mit dem Produkt aus der Anzahl 
Kontrakte und dem Kontraktwert, bei Optionen mit dem Pro-
dukt aus der Anzahl Kontrakte, dem Kontraktwert und dem 
Delta (sofern ein solches berechnet wird). Geldnahe Mittel 
können gleichzeitig als Deckung für mehrere engagementer-
höhende Derivate herangezogen werden, wenn diese ein 
Markt- oder ein Kreditrisiko beinhalten und sich auf die glei-
chen Basiswerte beziehen. 

7. Die Fondsleitung kann sowohl standardisierte als auch nicht 
standardisierte Derivate einsetzen. Sie kann die Geschäfte mit 
Derivaten an einer Börse, an einem anderen geregelten, dem 
Publikum offen stehenden Markt oder OTC (Over-the-Counter) 
abschliessen. 

8.  
a) Die Fondsleitung darf OTC-Geschäfte nur mit beaufsich-

tigten Finanzintermediären abschliessen, welche auf diese 
Geschäftsarten spezialisiert sind und eine einwandfreie 
Durchführung des Geschäftes gewährleisten. Handelt es 
sich bei der Gegenpartei nicht um die Depotbank, hat er-
stere oder der Garant das von der Kollektivanlagenge-
setzgebung vorgeschriebene Mindestrating gemäss Art. 
33 KKV-FINMA aufzuweisen. 

b) Ein OTC-Derivat muss täglich zuverlässig und nachvoll-
ziehbar bewertet und jederzeit zum Verkehrswert veräus-
sert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt 
werden können. 

c) Ist für ein OTC abgeschlossenes Derivat kein Marktpreis 
erhältlich, so muss der Preis jederzeit anhand von Bewer-
tungsmodellen, die angemessen und in der Praxis aner-
kannt sind, auf Grund des Verkehrswerts der Basiswerte 
nachvollziehbar sein. Darüber hinaus müssen vor einem 
Abschluss konkrete Offerten von mindestens zwei mögli-
chen Gegenparteien eingeholt und muss unter Berück-
sichtigung des Preises, der Bonität, der Risikoverteilung 
und des Dienstleistungsangebots der Gegenparteien das 
vorteilhafteste Angebot akzeptiert werden. Der Abschluss 
und die Preisbestimmung sind nachvollziehbar zu doku-
mentieren. 

9. Bei der Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Anlage-
beschränkungen (Maximal- und Minimallimiten) sind die Deri-
vate nach Massgabe der Kollektivanlagengesetzgebung zu 
berücksichtigen. 

10. Der Prospekt enthält weitere Angaben:  
- zur Bedeutung von Derivaten im Rahmen der Anlagestra-

tegie; 
- zu den Auswirkungen der Derivatverwendung auf das Ri-

sikoprofil der Teilvermögen; 
- zu den Gegenparteirisiken von Derivaten; 
- zu den Kreditderivaten 

§ 13 Aufnahme und Gewährung von Krediten 
1. Die Fondsleitung darf für Rechnung der Teilvermögen keine 

Kredite gewähren. Die Effektenleihe gemäss § 10 gilt nicht 
als Kreditgewährung im Sinne dieses Paragraphen. 

2. Die Fondsleitung darf für höchstens 10% des Nettofonds-
vermögens vorübergehend Kredite aufnehmen.  

§ 14 Belastung des Vermögens der Teilvermögen 
1. Die Fondsleitung darf zu Lasten jedes Teilvermögens nicht 

mehr als 25% seines Nettovermögens verpfänden oder zur 
Sicherung übereignen. 

2. Die Belastung des Vermögens der Teilvermögen mit Bürg-
schaften ist nicht gestattet. Ein engagementerhöhendes Kre-
ditderivat gilt nicht als Bürgschaft im Sinne dieses Paragra-
phen. 

C Anlagebeschränkungen 

§ 15 Risikoverteilung 
1. In die Risikoverteilungsvorschriften gemäss § 15 sind einzu-

beziehen: 

a. Anlagen gemäss § 8, mit Ausnahme der indexbasierten 
Derivate, sofern der Index hinreichend diversifiziert ist 
und für den Markt, auf den er sich bezieht, repräsentativ 
ist und in angemessener Weise veröffentlicht wird; 

b. flüssige Mittel gemäss § 9; 

c. Forderungen gegen Gegenparteien aus OTC-Geschäften 

2. Gesellschaften, die auf Grund internationaler Rechnungsle-
gungsvorschriften einen Konzern bilden, gelten als ein einzi-
ger Emittent. 

3. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 
10% des Vermögens eines Teilvermögens in Effekten und 
Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen. Der 
Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente der 
Emittenten, bei welchen mehr als 5% des Vermögens eines 
Teilvermögens angelegt sind, darf 40% des Vermögens des 
entsprechenden Teilvermögens nicht übersteigen. Vorbehal-
ten bleiben die Bestimmungen von Ziff. 4 und 5. 

4. Die Fondsleitung darf höchstens 20% des Vermögens eines 
Teilvermögens in Guthaben auf Sicht und auf Zeit bei dersel-
ben Bank anlegen. In diese Limite sind sowohl die flüssigen 
Mittel gemäss § 9 als auch die Anlagen in Bankguthaben 
gemäss § 8 einzubeziehen. 

5. Die Fondsleitung darf höchstens 5% des Vermögens eines 
Teilvermögens in OTC-Geschäften bei derselben Gegenpar-
tei anlegen. Ist die Gegenpartei eine Bank, die ihren Sitz in 
der Schweiz oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union hat oder in einem anderen Staat, in welchem sie einer 
Aufsicht untersteht, die derjenigen in der Schweiz gleichwer-
tig ist, so erhöht sich diese Limite auf 10% des Vermögens 
des entsprechenden Teilvermögens. 

6. Anlagen, Guthaben und Forderungen gemäss den vorste-
henden Ziff. 3 bis 5 desselben Emittenten bzw. Schuldners 
dürfen insgesamt 20% des Vermögens eines Teilvermögens 
nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben die höheren Limiten 
gemäss Ziff. 12 und 13 nachfolgend. 

7. Anlagen gemäss der vorstehenden Ziff. 3 derselben Unter-
nehmensgruppe dürfen insgesamt 20% des Vermögens ei-
nes Teilvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben 
die höheren Limiten gemäss Ziff. 12 und 13 nachfolgend. 

8. Die Fondsleitung darf höchstens 30% des Vermögens eines 
Teilvermögens in Anteilen desselben Zielfonds anlegen. Es 
muss in mindestens fünf breit diversifizierte Zielfonds inve-
stiert werden. 

9. Die Fondsleitung darf keine Beteiligungsrechte erwerben, die 
insgesamt mehr als 10% der Stimmrechte ausmachen oder 
die es ihr erlauben, einen wesentlichen Einfluss auf die Ge-
schäftsleitung eines Emittenten auszuüben.  
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10. Die Fondsleitung darf für das Vermögen eines Teilvermögens 
höchstens je 10% der stimmrechtslosen Beteiligungspapiere, 
der Schuldverschreibungen und/oder Geldmarktinstrumente 
desselben Emittenten sowie höchstens 25% der Anteile an 
anderen kollektiven Kapitalanlagen erwerben. 

Diese Beschränkungen gelten nicht, wenn sich im Zeitpunkt 
des Erwerbs der Bruttobetrag der Schuldverschreibungen, der 
Geldmarktinstrumente oder der Anteile an anderen kollektiven 
Kapitalanlagen nicht berechnen lässt. 

11. Die Beschränkungen der vorstehenden Ziff. 9 und 10 sind 
nicht anwendbar auf Effekten und Geldmarktinstrumente, die 
von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft 
aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffent-
lich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mit-
gliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder 
garantiert werden. 

12. Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 10% ist auf 35% angeho-
ben, wenn die Effekten oder Geldmarktinstrumente von einem 
OECD-Staat, einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der 
OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-
rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitglied-
staat der Europäischen Union angehören, begeben oder ga-
rantiert werden. Die vorgenannten Effekten oder Geldmarktin-
strumente bleiben bei der Anwendung der Grenze von 40% 
nach Ziff. 3 ausser Betracht. Die Einzellimiten von Ziff. 3 und 5 
jedoch dürfen mit der vorliegenden Limite von 35% nicht ku-
muliert werden. 

13. Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 10% ist auf 100% angeho-
ben, wenn die Effekten oder Geldmarktinstrumente von einem 
OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus 
der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-
rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitglied-
staat der Europäischen Union angehören, begeben oder ga-
rantiert werden. In diesem Fall muss das entsprechende Teil-
vermögen Effekten oder Geldmarktinstrumente aus minde-
stens sechs verschiedenen Emissionen halten; höchstens 
30% des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens dür-
fen in Effekten oder Geldmarktinstrumenten derselben Emis-
sion angelegt werden. Die vorgenannten Effekten oder Geld-
marktinstrumente bleiben bei der Anwendung der Grenze von 
40% nach Ziff. 3 ausser Betracht. 

Die vorstehend zugelassenen Emittenten bzw. Garanten sind: 
OECD-Staaten, Europäische Union (EU), Europarat, Interna-
tionale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), 
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Euro-
päische Investitionsbank, Interamerikanische Entwicklungs-
bank, Asiatische Entwicklungsbank, Afrikanische Entwick-
lungsbank, Eurofirma (Europäische Gesellschaft für die Finan-
zierung von Eisenbahnmaterial), International Finance Corpo-
ration und Nordic Investment Bank. 

14. Für die Anlagen in Zielfonds gelten die vorstehenden Ziffern 2 
bis 7 nicht. 

IV Berechnung des Nettoinventarwertes sowie zur 
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

§ 16 Berechnung des Nettoinventarwertes 
1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens wird zum Ver-

kehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden 
Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen wer-
den, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermö-
gens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märk-
te der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen 
sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berech-
nung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens 
statt. 

2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publi-
kum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den 
am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. An-
dere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse ver-
fügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfälti-
gem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich er-
zielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermitt-
lung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis an-
erkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 

3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknah-
mepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regel-
mässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, 
dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die 
Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten. 

4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer 
Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum of-
fen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt be-
stimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausge-
hend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der dar-
aus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzah-
lungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der 
Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzel-
nen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird 
bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Be-
wertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen 
(Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Lauf-
zeit) abgestellt. 

5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus auf-
gelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der 
Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungs-
grundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnis-
sen angepasst. 

6. Der Nettoinventarwert eines Anteils eines Teilvermögen 
ergibt sich aus dem Verkehrswert des Vermögens dieses 
Teilvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten 
dieses Teilvermögens, dividiert durch die Anzahl der im Um-
lauf befindlichen Anteile. Er wird auf zwei Stellen nach dem 
Komma gerundet. 

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
1. Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile werden am 

Auftragstag bis zu einem bestimmten im Prospekt genannten 
Zeitpunkt entgegengenommen. Der für die Ausgabe und 
Rücknahme massgebende Preis der Anteile wird frühestens 
an dem dem Auftragstag folgenden Bankwerktag (Bewer-
tungstag) ermittelt (Forward Pricing). Der Prospekt regelt die 
Einzelheiten. 

2. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile basiert auf 
dem am Bewertungstag gestützt auf die Schlusskurse des 
Vortages gemäss § 16 berechneten Nettoinventarwert je An-
teil. Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen kann zum 
Nettoinventarwert eine Ausgabekommission gemäss § 18 
zugeschlagen werden. 

 Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen 
(marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), 
die einem Teilvermögen aus der Anlage des einbezahlten 
Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten An-
teil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, werden 
dem Vermögen des entsprechenden Teilvermögens belastet. 

3. Die Fondsleitung kann die Ausgabe der Anteile jederzeit ein-
stellen sowie Anträge auf Zeichnung oder Umtausch von An-
teilen zurückweisen. 

4. Die Fondsleitung kann im Interesse der Gesamtheit der An-
leger die Rückzahlung der Anteile eines Teilvermögens vor-
übergehend und ausnahmsweise aufschieben, wenn: 

a) ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines 
wesentlichen Teils des entsprechenden Teilvermögens 
bildet, geschlossen ist oder wenn der Handel an einem 
solchen Markt beschränkt oder ausgesetzt ist; 

b) ein politischer, wirtschaftlicher, militärischer, monetärer 
oder anderer Notfall vorliegt; 

c) wegen Beschränkungen des Devisenverkehrs oder Be-
schränkungen sonstiger Übertragungen von Vermögens-
werten Geschäfte für das Teilvermögen undurchführbar 
werden; 

d) zahlreiche Anteile des Teilvermögens gekündigt werden 
und dadurch die Interessen der übrigen Anleger dieses 
Teilvermögens wesentlich beeinträchtigt werden können. 

5. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über den Aufschub un-
verzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie 
in angemessener Weise den Anlegern mit. 

6. Solange die Rückzahlung der Anteile eines Teilvermögens 
aus den unter Ziff. 4 Bst. a bis c genannten Gründen aufge-
schoben ist, findet keine Ausgabe von Anteilen dieses Teil-
vermögens statt. 
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V Vergütungen und Nebenkosten 

§ 18 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der An-
leger 

1. Bei der Ausgabe von Anteilen kann dem Anleger eine Ausga-
bekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank 
und/oder von Vertriebsträgern im In- und Ausland von zu-
sammen höchstens 5% des Nettoinventarwertes belastet wer-
den. Der zurzeit massgebliche Höchstsatz ist aus dem Pros-
pekt Prospekt ersichtlich. 

2. Bei der Rücknahme von Anteilen wird dem Anleger keine 
Rücknahmekommission belastet.  

3. Bei der Auszahlung des Liquidationsbetreffnisses im Falle der 
Auflösung des Anlagefonds kann die Fondsleitung eine Kom-
mission von 0.25% vom Liquidationserlös zu ihren Gunsten 
erheben. 

§ 19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des 
Vermögens der Teilvermögen 

1. Für die Fondsleitung, das Asset Management und den Ver-
trieb der Teilvermögen sowie zur Deckung der anfallenden 
Kosten sowie für alle Aufgaben der Depotbank wie die Aufbe-
wahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des Zahlungs-
verkehrs und die sonstigen in § 4 aufgeführten Aufgaben stellt 
die Fondsleitung zulasten des Teilvermögens jährlich eine 
Pauschalkommission des Nettoinventarwerts gemäss nach-
stehender Tabelle maximal in Rechnung, die pro rata temporis 
bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Vermögen 
des entsprechenden Teilvermögens belastet und jeweils am 
Quartalsende ausbezahlt wird (pauschalen Verwaltungskom-
mission). 

Pauschale Verwaltungskommission der Fondsleitung: 

FORTUNA Multi INDEX 10 Max.  1.5% 

FORTUNA Multi INDEX 20 Max.  1.5% 

FORTUNA Multi INDEX 30 Max.  1.5% 

FORTUNA Multi INDEX 40 Max.  1.5% 

Der effektiv angewandte Satz der pauschalen Verwaltungs-
kommission ist jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht 
ersichtlich. 

2. Nicht in der pauschalen Verwaltungskommission bzw. Kom-
mission enthalten sind die folgenden Vergütungen und Neben-
kosten, welche zusätzlich dem Fondsvermögen belastet wer-
den können:  

a) Sämtliche aus der Verwaltung des Fondsvermögens er-
wachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der 
Anlagen (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, 
Kommissionen, Steuern, Abgaben usw.), wobei diese Ko-
sten direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der be-
treffenden Anlagen verrechnet werden können;  

c) Abgaben der Aufsichtsbehörde für die Gründung, Ände-
rung, Liquidation, Fusion oder Vereinigung des Fonds 
oder allfälliger Teilvermögen; 

d) Jahresgebühr der Aufsichtsbehörde; 

e) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Revision 
sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, 
Änderungen, Liquidation, Fusion oder Vereinigung von 
Fonds oder allfälliger Teilvermögen; 

f) Honorare für Rechts- und Steuerberater im Zusammen-
hang mit Gründungen, Änderungen, Liquidation, Fusion 
oder Vereinigung von Fonds oder allfälliger Teilvermögen 
sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen des 
Fonds und seiner Anlegerinnen und Anleger; 

g) Notariats- und Handelsregisterkosten für die Eintragung 
von Bewilligungsträgern der Kollektivanlagegesetzgebung 
ins Handelsregister; 

h) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwerts des 
Fonds oder seiner Teilvermögen sowie sämtliche Kosten 
für Mitteilungen an die Anlegerinnen und Anleger ein-
schliesslich der Übersetzungskosten, welche nicht einem 
Fehlverhalten der Fondsleitung zuzuschreiben sind; 

i) Kosten für den Druck juristischer Dokumente sowie Jah-
res- und Halbjahresberichte des Fonds; 

j) Kosten für eine allfällige Eintragung des Fonds bei einer 
ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der aus-
ländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, 

Übersetzungskosten sowie die Entschädigung des Ver-
treters oder der Zahlstelle im Ausland; 

k) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von 
Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch den Fonds, 
einschliesslich der Honorarkosten für externe Beraterin-
nen und Berater; 

l) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen 
des Fonds eingetragenem geistigen Eigentum oder mit 
Nutzungsrechten des Fonds; 

m) alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher 
Schritte zur Wahrung der Anlegerinteressen durch die 
Fondsleitung, den Vermögensverwalter kollektiver Kapi-
talanlagen oder die Depotbank verursacht werden 

n)  Bei Teilnahme an Sammelklagen im Interesse der Anle-
ger darf die Fondsleitung die daraus entstandenen Ko-
sten Dritter (z.B. Anwalts- und Depotbankkosten) dem 
Fondsvermögen belasten. Zusätzlich kann die Fondslei-
tung sämtliche administrativen Aufwände belasten, 
sofern diese nachweisbar sind und im Rahmen der Of-
fenlegung der TER des Fonds ausgewiesen resp. be-
rücksichtigt werden. 

3. Die Fondsleitung und deren Beauftragte sowie die Depotbank 
können Retrozessionen zur Deckung der Vertriebs und Ver-
mittlungstätigkeit des Fonds bezahlen. Die Fondsleitung und 
deren Beauftragte sowie die Depotbank können Rabatte 
zwecks Reduktion der dem Fonds belasteten Gebühr oder 
Kosten direkt an die Anleger bezahlen. Im Prospekt legt die 
Fondsleitung offen, ob und unter welchen Voraussetzungen 
Retrozessionen bezahlt und Rabatte gewährt werden. 

4. Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Ver-
mögen der Teilvermögen FORTUNA Multi INDEX 10, 
FORTUNA Multi INDEX 20, FORTUNA Multi INDEX 30, 
FORTUNA Multi INDEX 40 investiert wird, darf unter Berück-
sichtigung von allfälligen Rückvergütungen höchstens 2% be-
tragen. Im Jahresbericht ist der maximale Satz der Verwal-
tungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, unter 
Berücksichtigung von allfälligen Rückvergütungen je Teilver-
mögen anzugeben. 

Allfällige Retrozessionen, Vertriebsentschädigungen etc., die 
auf den für die Teilvermögen getätigten Anlagen in andere, 
nicht verbundene kollektive Kapitalanlagen, Anlageinstru-
mente oder Anlageorganismen für gemeinsame Anlagen an-
fallen, gehen ausschliesslich zugunsten des Vermögens des 
entsprechenden Teilvermögens. 

5. Erwirbt die Fondsleitung Anteile anderer kollektiver Kapital-
anlagen, die unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst oder 
von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch 
gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine 
wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist 
("verbundene Zielfonds"), so dürfen im Umfang von solchen 
Anlagen dem Vermögen der Teilvermögen nur eine reduzier-
te pauschale Verwaltungskommission von max. 0,25% p.a. 
belastet werden. Die Fondsleitung darf überdies allfällige 
Ausgabe- oder Rücknahmekommissionen der verbundenen 
Zielfonds nicht den Teilvermögen belasten. 

Legt die Fondsleitung in Anteile eines verbundenen Zielfonds 
gemäss obigem Absatz an, welcher eine tiefere effektive 
(pauschale) Verwaltungskommission aufweist als die effekti-
ve pauschale Verwaltungskommission gemäss Ziff. 1, so darf 
die Fondsleitung anstelle der vorerwähnten reduzierten pau-
schalen Verwaltungskommission auf dem in diesen verbun-
denen Zielfonds investierten Vermögen die Differenz zwi-
schen der effektiven pauschalen Verwaltungskommission 
des investierenden Teilvermögens einerseits und der effekti-
ven (pauschalen) Verwaltungskommission des verbundenen 
Zielfonds anderseits belasten. 

6. Vergütungen dürfen nur demjenigen Teilvermögen belastet 
werden, dem eine bestimmte Leistung zukommt. Kosten, die 
nicht eindeutig einem Teilvermögen zugeordnet werden kön-
nen, werden den einzelnen Teilvermögen im Verhältnis zum 
Fondsvermögen belastet. 

VI Rechenschaftsablage und Prüfung 

§ 20 Rechenschaftsablage 
1. Die Rechnungseinheit für alle Teilvermögen ist der Schwei-

zer Franken. 

2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. April bis 31. März. 
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3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungs-
jahres veröffentlicht die Fondsleitung einen geprüften Jahres-
bericht des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen. 

4. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Hälfte des 
Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen Halb-
jahresbericht des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen. 

5. Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss § 5 Ziff. 5 bleibt 
vorbehalten. 

§ 21 Prüfgesellschaft 
Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die Depotbank 
die Vorschriften des Fondsvertrags, des KAG und der Standesre-
geln der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) 
eingehalten haben. Ein Kurzbericht der Prüfgesellschaft zur publi-
zierten Jahresrechnung erscheint im Jahresbericht. 

VII Verwendung des Erfolges 

§ 22  
1. Der Nettoertrag aller Teilvermögen wird jährlich dem entspre-

chenden Teilvermögen zur Wiederanlage hinzugefügt. Vorbe-
halten bleiben allfällige auf der Wiederanlage erhobene Steu-
ern und Abgaben. 

2. Realisierte Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen 
und Rechten können von der Fondsleitung ausgeschüttet oder 
zur Wiederanlage zurückbehalten werden. 

VIII Publikationen des Anlagefonds 

§ 23  
1. Publikationsorgane des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermö-

gen sind die im Prospekt genannten Printmedien oder elektro-
nischen Medien. Der Wechsel eines Publikationsorgans ist in 
den Publikationsorganen anzuzeigen. 

2. In den Publikationsorganen werden insbesondere Zusammen-
fassungen wesentlicher Änderungen des Fondsvertrages un-
ter Hinweis auf die Stellen, bei denen die Änderungen im 
Wortlaut kostenlos bezogen werden können, der Wechsel der 
Fondsleitung und/oder der Depotbank, die Schaffung, Aufhe-
bung oder Vereinigung von Anteilsklassen sowie die Auflö-
sung einzelner Teilvermögen veröffentlicht. Änderungen, die 
von Gesetzes wegen erforderlich sind, welche die Rechte der 
Anleger nicht berühren oder die ausschliesslich formeller Na-
tur sind, können mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde von 
der Publikationspflicht ausgenommen werden. 

3. Die Fondsleitung publiziert für jedes Teilvermögen die Aus-
gabe- und Rücknahmepreise bzw. den Nettoinventarwert mit 
dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ bei jeder Ausgabe 
und Rücknahme von Anteilen in den im Prospekt angegebe-
nen Print- oder elektronischen Medien. Die Preise werden 
mindestens zweimal im Monat publiziert. Die Wochen und 
Wochentage, an denen die Publikation stattfindet, werden im 
Prospekt festgelegt. 

4. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen 
Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die je-
weiligen Jahres- und Halbjahresberichte können bei der 
Fondsleitung, der Depotbank und bei allen Vertriebsträgern 
kostenlos bezogen werden. 

IX Umstrukturierung und Auflösung 

§ 24 Vereinigung 
1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank einzel-

ne Teilvermögen mit anderen Teilvermögen oder mit anderen 
Anlagefonds vereinigen, indem sie auf den Zeitpunkt der Ver-
einigung die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des bzw. 
der zu übertragenden Teilvermögen bzw. Anlagefonds auf das 
übernehmende Teilvermögen bzw. den übernehmenden Anla-
gefonds überträgt. Die Anleger des übertragenden Teilvermö-
gens bzw. Anlagefonds erhalten Anteile am übernehmenden 
Teilvermögen bzw. Anlagefonds in entsprechender Höhe. Auf 
den Zeitpunkt der Vereinigung wird das übertragende Teilver-
mögen bzw. der übertragende Anlagefonds ohne Liquidation 
aufgelöst und der Fondsvertrag des übernehmenden Teilver-
mögens bzw. Anlagefonds gilt auch für das übertragende Teil-
vermögen bzw. den übertragenden Anlagefonds. 

2. Teilvermögen bzw. Anlagefonds können nur vereinigt wer-
den, sofern: 

a) die entsprechenden Fondsverträge dies vorsehen; 

b) sie von der gleichen Fondsleitung verwaltet werden; 

c) die entsprechenden Fondsverträge bezüglich folgender 
Bestimmungen grundsätzlich übereinstimmen: 

− die Anlagepolitik, die Risikoverteilung sowie die mit 
der Anlage verbundenen Risiken 

− die Verwendung des Nettoertrages und der Kapital-
gewinne 

− die Art, die Höhe und die Berechnung aller Vergütun-
gen, die Ausgabe- und Rücknahmekommissionen 
sowie die Nebenkosten für den An- und Verkauf von 
Anlagen (Courtagen, Gebühren, Abgaben), die dem 
Fondsvermögen bzw. dem Vermögen des Teilver-
mögens oder den Anlegern belastet werden dürfen; 

− die Rücknahmebedingungen; 

− die Laufzeit des Vertrages und die Voraussetzungen 
der Auflösung; 

d) am gleichen Tag die Vermögen der beteiligten Teilver-
mögen bzw. Anlagefonds bewertet, das Umtauschver-
hältnis berechnet und die Vermögenswerte und Verbind-
lichkeiten übernommen werden; 

e) weder den Teilvermögen bzw. Anlagefonds noch den An-
legern daraus Kosten erwachsen. 

3. Wenn die Vereinigung voraussichtlich mehr als einen Tag in 
Anspruch nimmt, kann die Aufsichtsbehörde einen befriste-
ten Aufschub der Rückzahlung der Anteile der beteiligten 
Teilvermögen bzw. Anlagefonds bewilligen. 

4. Die Fondsleitung legt mindestens einen Monat vor der ge-
planten Veröffentlichung die beabsichtigten Änderungen des 
Fondsvertrages sowie die beabsichtigte Vereinigung zu-
sammen mit dem Vereinigungsplan der Aufsichtsbehörde zur 
Überprüfung vor. Der Vereinigungsplan enthält Angaben zu 
den Gründen der Vereinigung, zur Anlagepolitik der beteilig-
ten Teilvermögen bzw. Anlagefonds und den allfälligen Un-
terschieden zwischen dem übernehmenden und dem über-
tragenden Teilvermögen bzw. Anlagefonds, zur Berechnung 
des Umtauschverhältnisses, zu allfälligen Unterschieden in 
den Vergütungen, zu allfälligen Steuerfolgen für die Teilver-
mögen bzw. Anlagefonds sowie die Stellungnahme der kol-
lektivanlagenrechtlichen Prüfgesellschaft. 

5. Die Fondsleitung publiziert die beabsichtigten Änderungen 
des Fondsvertrages nach § 23 Ziff. 2 sowie die beabsichtigte 
Vereinigung und deren Zeitpunkt zusammen mit dem Verei-
nigungsplan mindestens zwei Monate vor dem von ihr festge-
legten Stichtag in den Publikationsorganen der beteiligten 
Teilvermögen bzw. Anlagefonds. Dabei weist sie die Anleger 
darauf hin, dass diese bei der Aufsichtsbehörde innert 30 
Tagen seit der letzten Publikation Einwendungen gegen die 
beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrages erheben 
oder die Rückzahlung ihrer Anteile verlangen können. 

6. Die Prüfgesellschaft überprüft unmittelbar die ordnungsge-
mässe Durchführung der Vereinigung und äussert sich dazu 
in einem Bericht zuhanden der Fondsleitung und der Auf-
sichtsbehörde. 

7. Die Fondsleitung meldet der Aufsichtsbehörde den Ab-
schluss der Vereinigung und publiziert den Vollzug der Ver-
einigung, die Bestätigung der Prüfgesellschaft zur ordnungs-
gemässen Durchführung sowie das Umtauschverhältnis ohne 
Verzug in den Publikationsorganen der beteiligten Teilver-
mögen bzw. Anlagefonds. 

8. Die Fondsleitung erwähnt die Vereinigung im nächsten Jah-
resbericht des übernehmenden Teilvermögens bzw. Anlage-
fonds und im allfällig vorher zu erstellenden Halbjahresbe-
richt. Für das übertragende Teilvermögen bzw. den übertra-
genden Anlagefonds ist ein geprüften Abschlussbericht zu 
erstellen, falls die Vereinigung nicht auf den ordentlichen 
Jahresabschluss fällt. 

§ 25 Laufzeit des Anlagefonds und Auflösung 
1. Die Teilvermögen bestehen auf unbestimmte Zeit. 

2. Die Fondsleitung oder die Depotbank können die Auflösung 
einzelner Teilvermögen durch Kündigung des Fondsvertra-
ges mit einer einmonatigen Kündigungsfrist herbeiführen. 

3. Die einzelnen Teilvermögen können durch Verfügung der 
Aufsichtsbehörde aufgelöst werden, insbesondere wenn ein 
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Teilvermögen spätestens ein Jahr nach Ablauf der Zeich-
nungsfrist (Lancierung) oder einer längeren, durch die Auf-
sichtsbehörde auf Antrag der Depotbank und der Fondsleitung 
erstreckten Frist nicht über ein Nettovermögen von minde-
stens 5 Millionen Schweizer Franken (oder Gegenwert) ver-
fügt. 

4. Die Fondsleitung gibt der Aufsichtsbehörde die Auflösung un-
verzüglich bekannt und veröffentlicht sie in den Publikations-
organen. 

5. Nach erfolgter Kündigung des Fondsvertrages darf die Fonds-
leitung die betroffenen Teilvermögen unverzüglich liquidieren. 
Hat die Aufsichtsbehörde die Auflösung eines Teilvermögens 
verfügt, so muss dieses unverzüglich liquidiert werden. Die 
Auszahlung des Liquidationserlöses an die Anleger ist der 
Depotbank übertragen. Sollte die Liquidation längere Zeit be-
anspruchen, kann der Erlös in Teilbeträgen ausbezahlt wer-
den. Vor der Schlusszahlung muss die Fondsleitung die Bewil-
ligung der Aufsichtsbehörde einholen. 

X Änderung des Fondsvertrages 

§ 26  
Soll der vorliegende Fondsvertrag geändert werden, oder besteht 
die Absicht, die Fondsleitung oder die Depotbank zu wechseln, so 
hat der Anleger die Möglichkeit, bei der Aufsichtsbehörde innert 30 
Tagen seit der letzten entsprechenden Publikation Einwendungen 
zu erheben. Bei einer Änderung des Fondsvertrages können die 
Anleger überdies unter Beachtung der vertraglichen Frist die Aus-
zahlung ihrer Anteile in bar verlangen. Vorbehalten bleiben die 
Fälle gemäss § 23 Ziff. 2, welche mit Zustimmung der Aufsichts-
behörde von der Publikationspflicht ausgenommen sind. 

XI Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

§ 27  
1. Der Umbrella-Fonds und die einzelnen Teilvermögen unter-

stehen schweizerischem Recht, insbesondere dem Bundes-
gesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006, 
der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. 
November 2006 sowie der Verordnung der FINMA über die 
kollektiven Kapitalanlagen vom 21. Dezember 2006. 

Der Gerichtsstand ist der Sitz der Fondsleitung. 

2. Für die Auslegung des Fondsvertrages ist die deutsche Fas-
sung massgebend. 

3. Der vorliegende Fondsvertrag tritt am 22. September 2014 in 
Kraft. 

4. Dieser Fondsvertrag ersetzt den Fondsvertrag vom 30. März 
2010. 

 

Sitz der Fondsleitung:  Soodmattenstrasse 10 

 8134 Adliswil 

 

Sitz der Depotbank: Via Magatti 2 

 6900 Lugano 
 

Adliswil/Lugano, den 25. September 2014 

Die Fondsleitung: Die Depotbank: 

Fortuna Investment AG BSI AG 

 

       

 


